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Ausgabe

erscheint am

25. März 22

Die Veduten fränkischer Orte des Max von Asten:  
Cadolzburg – Folge 10

Bei dem zweiten Blatt versuch-
te sich Max Asten wenig glück-
lich an einem Leporello. Eine 
Bordüre aus Eichenlaubranken, 
die er gelegentlich auch bei sei-
nen Wappenbriefen verwendete, 
fasst im Hauptteil eine Ortsan-
sicht und seitlich sechs kleine-
re Abbildungen von Einzelob-
jekten zusammen: die Burg von 
Nordwesten, die Friedhofska-
pelle mit dem Friedhofstor oder 
die Post auf der linken Seite; 
Pfarrkirche, Bauhof und das 
Rathaus säumen die rechte Sei-
te. Im Rahmen wird der Künst-
lername und die handschriftli-
che Jahreszahl 1854 genannt 
und daneben groß der Ortsna-
me mit einem spiegelbildlichen 
Z. Eine Nachlässigkeit oder, wie 
das Wappen, ein Hinweis auf die 
Schwierigkeiten des Künstlers, 
die Vorzeichnung für die Druck-
platte richtig umzusetzen? In al-
len gebräuchlichen offiziellen 
Siegelstöcken und Stempeln 
springt der Hirsch nach links! 

Im Gegensatz zu den ande-
ren Ansichten, die menschen-

leer und verlassen wirken, sind 
Hauptteil und Einzelansichten 
dieses Blattes mit einer Perso-
nenstaffage belebt: Bei der Post 
trägt ein Bote Briefe und Pake-
te aus und am Friedhof ist ein 
Wanderer und ein Reiter unter-
wegs. Auf dem Bauhofsweiher 

schwimmen dagegen Enten oder 
Gänse. 

Trotzdem macht das Blatt ei-
nen unbefriedigenden Eindruck. 
In der ungeschickten und groben 
Ausführung verrät es, Max As-
ten habe die andere, ungewohnte 

Technik eben auch einmal aus-
probiert. Dennoch hat auch die-
se Ansicht ihren Wert, wie eine 
Detailanalyse zeigen wird. 

 (Schluss folgt)

 Hans Werner Kress
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Schokoladige Unterstüt-
zung der Riegelein  

Confiserie und MyOma
CADOLZBURG (jm) Eine 

besonders „süße“ Kooperation 
zwischen der Confiserie Riege-
lein und den strickenden Omis 
von „MyOma“ bescherte den 
„United Kiltrunners e. V.“ aus 
Fürth eine stattliche Spende. 
Peter Riegelein, geschäftsfüh-
render Gesellschafter, konnte 
nun vor der Chocothek einen 
symbolischen Scheck in Höhe 
von 1.500 Euro an Udo Schick 
von den United Kiltrunners 
übergeben.

„Süße“ Hilfe in zweierlei 
Hinsicht

Eine „süße“ Hilfe in zweierlei 
Hinsicht: Den leckeren Schoko-
laden-Weihnachtsmännern von 
Riegelein wurden von den krea-
tiven Omas putzige Strickmütz-
chen aufgesetzt. Der Erlös aus 
dem Verkauf im Jahr 2021 wur-
de von der Firma Riegelein auf 
1.500 Euro aufgestockt. Bereits 
zum sechsten Mal arbeiteten 
Riegelein und die MyOmas, die 
Selbstgestricktes über eine In-
ternetplattform anbieten, in die-
ser Form für den guten Zweck 
zusammen.

Mit Rickscha und Kilt von 
Fürth nach Cadolzburg und 
zurück

Udo Schick, Vorstand der 
United Kiltrunners, kam stil-
gerecht per E-Rickscha und im 
Kilt nach Cadolzburg geradelt, 
um den Scheck abzuholen. Da-

bei transportierte er den 84-jäh-
rigen Lothar Scheuerlein, der 
selbst auf einen Elektro-Roll-
stuhl angewiesen ist, auf seinem 
Gefährt. Solcherart ermöglicht 
der Verein Senioren aus Pfle-
geeinrichtungen und gehbehin-
derten Menschen üblicherwei-
se eine kostenfreie Radel-Tour 
durch die Fürther Wiesengrund- 
und Stadtparkareale oder einen 
Besuch auf der Fürther Kärwa. 
Geschäftsführer Peter Rie-
gelein bedankt sich von gan-
zem Herzen bei allen Kunden, 
die mit dem Kauf eines Mütz-
chen-Weihnachtsmannes dieses 
wichtige Projekt mit unterstützt 
haben.

Maskenspende für  
Besucher der VHS-Band 

LANGENZENN - Zweimal 
musste das Konzert der VHS-
Band „What a wonderful world“ 
Pandemie bedingt abgesagt wer-
den, bis es am 18. Februar end-
lich auf der kleinen Bühne der 
Bildungs- und Kulturscheune 
stattfinden durfte. Die vier Mu-
siker Emil Hubner, Klaus und 
Markus Weinmann und Sän-
gerin Anja Lugert begeisterten 
das gut gelaunte Publikum mit 
Klassikern des Italo Pop, Chan-

sons, Rock`n Roll und Songs aus 
Lateinamerika. Endlich wieder 
Livemusik und ein Stück Nor-
malität, darüber freuten sich 
alle und sparten nicht mit Ap-
plaus. Zur Sicherheit der Besu-
cher gab es für alle eine gratis 
FFP2-Maske, gespendet von 
der Pelikan-Apotheke. Danke 
an alle, die zum Gelingen des 
Konzerts beigetragen haben! 

 
  S.H.

Süßer Mützchen-Weihnachtsmann

Spende für das Rickscha-Projekt, v. li. Lothar Scheuerlein, Geschäftsführer Peter 
Riegelein (Riegelein Confiserie) und Vorstand Udo Schick (United Kiltrunners e. V.)

Fa. Manfred Fichtelmann
Dachdecker-Meisterbetrieb

Dacheindeckungen • Flachdächer • Dachbegrünung 
Bauspenglerei • Reparaturen • Marderschutz 

Sudetenstr. 20, 90556 Cadolzburg, Telefon 09103/1468
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sparkasse-fuerth.de/

schon-gewusst

Schon gewusst … 
... wir sind 

nicht nur Sparkasse. 
Sondern auch Fürths 
großes Vertriebsteam

für Immobilien.

 Sparkasse Fürth

schon gewusst_Lokalanz. Zdf Lgzn 90x130_alle_2022.indd   3 10.02.2022   10:56:03



Der Lokalanzeiger | Ammerndorf · Cadolzburg · Großhabersdorf · Langenzenn · Seukendorf 11.03.2022

3

Bürgerstiftung spendet
CADOLZBURG (jm) Die im 

Jahr 2017 gegründete Bürger-
stiftung Cadolzburg soll Pro-
jekte für Jugendliche oder Äl-
tere, für Kultur oder Sport, für 
Umwelt oder Gesundheit unter-
stützen oder zur Lösung drän-
gender Aufgaben in Cadolzburg 
beitragen. Bürgermeister Bernd 
Obst sagte bei der diesjährigen 
Spendenübergabe auf dem Rat-
hausplatz, es sei aufgrund Fi-
nanzmarktentwicklung nur eine 
„kleine“ Ausschüttung möglich 
gewesen. Dennoch durften sich 
die Empfänger über jeweils 500 
Euro freuen. Für das „Bündnis 
Tempo 30“ nahmen Margareta 
Wittmann und Bernd Gebhart 

den überdimensionierten Scheck 
entgegen. Das Bündnis spiegelt 
eine breite Vielfalt von Cadolz-
burger Vereinen und Instituti-
onen wider. Ebenfalls bedacht 
wurde der „Reitverein Kunter-
bunt e. V.“ aus Egersdorf. Stell-
vertretend für ihr Team bedank-
te sich Melanie Gramlich bei den 
Anwesenden. Der Reitverein 
bietet seit 10 Jahren pferdege-
stützte Therapien für Kinder und 
Erwachsene an, die beispielswei-
se begleitend bei Autismus-Stö-
rungen, Depression oder ande-
ren Defiziten eingesetzt wird. 
Durch den Körperkontakt mit 
den Pferden lernen Menschen 
sich selbst und ihre Bedürfnisse 

zu spüren, Kontakt zu anderen 
Lebewesen herzustellen und zur 
Ruhe zu kommen. „Der Betrag 
kommt einer bedürftigen Fa-
milie zugute, die für eine Wo-
che eine unbeschwerte Zeit auf 
unserem Reiterhof verbringen 

kann“, sagte Melanie Gramlich 
bei der Übergabe. Bürgermeis-
ter Bernd Obst hofft weiterhin 
auf viel Aufmerksamkeit für die 
Bürgerstiftung und dass Spen-
den solcherart dazu anregen, zu-
zustifen oder Geld zu spenden. 

v. li. Stiftungsbeirat (SB) Johannes Strobl, Margarete Wittmann und Gerd Gebhart (Bündnis Tempo 30), Andreas Fingerhut (SB), Bürgermeister Bernd Obst, Sabine Ge-
yer (SB) und Melanie Gramlich (Reitverein Kunterbunt e. V.)

Anz_Leitzmann_11-03-22.qxp_Layout 1  02.03.22  10:10  Seite 1

Da fliegen die Federn!!! 
Feuchtigkeit strapaziert Federn und Daunen. 

Raus mit dem Winter-Mief!! 
Reinigungswochen für alle Federbetten!!! 

besonders schonend für Federn und Daunen 
mit heißem Wasserdampf 

1 Kissen reinigen     nur   5.-- 
1 Oberbett reinigen   nur   1o.-- 
1 Karostep reinigen   nur  12.-- 

1 Punkt,- oder Vielstepp reinigen  nur   18,-- 
Im  5 – Stunden - Service, 

 im Reinigungspreis enthalten ist die 
 Abholung und Zustellung am gleichen Tag ! 

 
90762 Fürth/ Bayern, Königsplatz 8  Telefon  0911/775680 

Montag - Freitag 8.30 - 18.00 Uhr Samstag 9.00 - 13.00 Uhr

90762 Fürth/ Bayern, Königsplatz 8  Telefon  0911/775680 
Montag - Freitag  8.30 - 18.00 Uhr    Samstag  9.00 - 13.00 Uhr 

Bauernfeind-11-3-2022.qxp_Layout 1  27.02.22  17:07  Seite 1
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Eine Ära endet -  
jahrzehntelang Generationen geprägt

GROSSHABERSDORF (jm) 
Viele erwachsene Großhabers-
dorfer haben mit beiden jahre-
lang gesungen, gespielt oder 
Ausflüge gemacht. Die Rede ist 
von den Kindertagesstätten-Lei-
terinnen Margit Himmelhuber 
und Karin Heink, die nun zeit-
gleich in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen dürfen. „Die 
evangelische Kirchengemeinde 
verliert zwei äußert engagierte 
und profilierte Leitungen, die 
viele Generationen von Kin-
dern begleitet und geprägt ha-
ben“, sagte Pfarrer Dr. Martin 
Schott. Im Rahmen eines festli-
chen Gottesdienstes in der evan-
gelischen St. Walburgskirche 
wurden sie nun verabschiedet. 
Bereits vor 45 Jahren im Jahr 
1977 trat Margit Himmelhu-
ber ihren Dienst als „wasch-
echte“ Großhabersdorferin im 
Kindergarten in der Hadewart-
straße (später „Tulipan“) an. Im 
Jahr 1991 übernahm sie die Lei-
tung des neuen Kindergartens 
„Blumenwiese“ in der Flurstra-
ße - damals noch der Kinder-

garten 2. Besonderes Anliegen 
von Margit Himmelhuber war 
stets die musikalische Früher-
ziehung ihrer Schützlinge, z. 
B. tägliches Singen mit Gitar-
renbegleitung oder die Musik-
gruppe „Klanghummeln“, in der 
spielerisch die Handhabung von 
Orffinstrumenten erlernt wer-
den konnte. Momentan ist sie 
an den Planungen für die Trä-
gerschaft der neuen Kita an der 
Weinbergstraße beteiligt. Ka-
rin Heink zog im Jahr 1991 in 
die Region und bewarb sich 
nach vier gemeinsamen Jahren 
in der „Blumenwiese“ für die 
frei gewordene Leitungsstelle 
im Kindergarten 1 (später „Tu-
lipan“). Ihr Herzblut widmete 
sie dabei vor allem heilpädago-
gischen Angeboten und bilde-
te sich zur Psychomotorikerin 
weiter. Zuletzt entwickelte sich 
die Kita unter ihrer Leitung zur 
Inklusionseinrichtung.

Viele Entwicklungen erlebt 
und mitgestaltet 

Im Lauf der gemeinsamen Zeit 

haben die beiden viele Entwick-
lungen im Bereich der Kinder-
betreuung mitgestaltet und er-
lebt: Der frühere Kindergarten 
entwickelte sich zu einer Kin-
dertagesstätte mit Kinderkrippe 
und von einem Spiel- zu einem 
Bildungsort. Mit den wachsen-
den Qualitätsstandards stieg 
auch kontinuierlich der Lei-
tungs- und Verwaltungsauf-
wand, was sich enorm im Ar-
beitsalltag bemerkbar machte. 

Das Angebot von täglich frisch 
gekochtem, warmem Mittag- 
essen etablierte sich, zahlreiche 
Sanierungen, viele Umgestal-
tungen im Innen- und Außen-
bereich wurden – meist gemein-
sam mit den Eltern – erfolgreich 
durchgeführt. Dennoch war die 
unmittelbare Begegnung mit 
den Kindern das wichtigste 
Element. Die letzten zwei Jahre 
machen den schmerzhaften Ab-
schied vielleicht etwas leichter: 
Die unberechenbare Entwick-
lung der Pandemie, wechselnde 

und oft deutungsoffene recht-
liche Bestimmungen und nicht 
zuletzt die fehlenden Begeg-
nungsmöglichkeiten zwischen 
Erzieherinnen und Eltern er-
schwerten die Arbeit sehr.

Abschied von Weggefährten
Herzliche Grußworte verbun-

den mit großem Dank sprachen 
u. a. Bürgermeister Thomas 
Zehmeister, Hanne Wenzler von 
der Kita-Aufsicht im Landkreis 
Fürth, die Elternbeiratsvorsit-
zenden beider Kitas sowie Kir-
chenvorständin Petra Nitschky, 
die die „Powerfrauen“ i. R. (in 
Reichweite) verabschiedete. Ge-
schäftsführer Herbert Bühling 
sang die künftigen Ruheständ-
lerinnen mit ihren Nachfolge-
rinnen Selina Ruff und Kers-
tin Stäudner sowie Hortleiterin 
Michaela Hiltner in die dritte 
Lebensphase. Für eine wunder-
bare musikalische Umrahmung 
des Gottesdienstes sorgten Erich 
Adler an der Orgel und Norbert 
Weber mit der Trompete.

Die Kita-Eltern „läuten“ mit Glöckchen den Ruhestand der Kita-Leiterinnen Margit 
Himmelhuber (links) und Karin Heink ein.

Langjährige und jetzige Weggefährten verabschiedeten die Kita-Leiterinnen Mar-
git Himmelhuber (3. v. li.) und Karin Heink (2. v. re.) in den Ruhestand, v. li. Bürger-
meister Thomas Zehmeister, Pfarrer i. R. Otto Schrepfer, Altbürgermeister Friedrich 
Biegel und Pfarrer Dr. Martin Schott

leisner_metallbau_6-5-2016.qxp_Layout 1  26.05.21  10:00  Seite 1

Rote Straße 8, Zirndorf 
Tel. 0911/6890586 

www.zirndorfer-brauhaus.de

Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 17.00 - 22.00 h 

Samstag, Sonntag 11.00 - 14.00 und 17.00 - 22.00 h 

Frische fränkische Brauhausküche

Wir sind für Sie da!

Braeschank-25-2-2022.qxp_Layout 1  02.03.22  10:57  Seite 1
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Bekanntmachung des 
Marktes Ammerndorf

www.ammerndorf.de

Veranstaltungen - Termine März 2022  
21.03.     Markt Ammerndorf                           19:30      Bürgerhaus 
              Gemeinderatssitzung                                      Ammerndorf  
31.03.     Markt Ammerndorf                           18:15      Treffpunkt 
              Friedhofsausschuss                                        Alter Friedhof 
 

Sanierungsmaßnahme Steingruber Straße und 
Mühlgasse  

Aktuell ist geplant, dass die Straßenbauarbeiten im Bereich der Steingruber 
Straße und der Mühlgasse am 04.04.2022 beginnen werden. Begonnen 
wird in der Mühlgasse im Bereich der Ammerndorfer Mühle.  
Sollte es bis zum Baubeginn noch nähere Informationen geben, werden 
die Anwohnerinnen und Anwohner schriftlich benachrichtigt. 
 
Markt Ammerndorf 
Bauamt 
 

Aktion ”Saubere Landschaft”  
Am Samstag, 12. März 2022 findet im Landkreis Fürth die Aktion ”Sau-
bere Landschaft” statt, an der sich auch der Markt Ammerndorf beteiligen 
wird. 
Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus, Dullikener Platz um 09:00 Uhr. 
Wir bedanken uns bei allen Helfern, die sich freiwillig an der Säuberungs-
aktion beteiligen werden und freuen uns über jeden einzelnen, der diese 
Aktion unterstützt. 
Noch mehr würden wir uns allerdings freuen, wenn diese Säuberung un-
serer Heimat überhaupt nicht nötig wäre, wenn jeder Bürger, ob klein oder 
groß, rücksichtsvoll keinen Unrat in die Natur werfen würde. 
 
Markt Ammerndorf 
 

Fundsachen  
Es wurden folgende Sachen beim Fundamt abgegeben: 
   - Diverse Schlüssel und Autoschlüssel 
   - 2 Smartphones 
 

Bekanntmachung des Marktes Ammerndorf 
Satzung für die Erhebung der Hundesteuer  

(Hundesteuersatzung – HStS) 
vom 23. Februar 2022  

Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt 
der Markt Ammerndorf folgende Satzung  

§ 1 
Steuertatbestand  

Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet un-
terliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe dieser 
Satzung. Maßgebend ist das Kalenderjahr.  

§ 2 
Steuerfreiheit  

(1) Steuerfrei ist das Halten von  
1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das 

Halten von  
a)  Hunden in Tierhandlungen, 
b)  Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwe-

cken gehaltenen Herden notwendig sind und zu 
diesem Zwecke gehalten werden, 

2. Hunden zur Aufgabenerfüllung der in Art. 2 Abs. 13 
BayRDG genannten Hilfsorganisationen oder des 
Technischen Hilfswerks,  

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben,  

4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines 
zivilen Gefolges verbündeter Stationierungsstreit-
kräfte sowie deren Angehörigen gehalten werden,  

5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diploma-
tischer oder berufskonsularischer Vertretungen in der 
Bundesrepublik Deutschland gehalten werden,  

6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorüber-
gehend in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen 
untergebracht sind,  

7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen 
Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde 
für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den 
Rettungsdienst zur Verfügung stehen,  

8. Hunden, die für Blinde, Gehörlose, Schwerhörige oder 
völlig Hilflose unentbehrlich sind (Schwerbehinder-
tenausweis mit Merkzeichen „BL“, „GL“, „TBI“ oder 
„H“). Die Steuerbefreiung wird nach Vorlage des 
Schwerbehindertenausweises gewährt.   

(2) Hundehalter, die ihren Hund von einem deutschen Tierheim 
übernommen haben, sind für die ersten 12 Monate der Haltung 
von der Hundesteuer befreit. Als Nachweis ist der Anmeldung 
eine Bescheinigung des Tierheims beizulegen.   

§ 3 
Steuerschuldner - Haftung  

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer 
einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haus-
halts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. Als Hunde-
halter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung 
aufgenommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. Alle 
in einem Haushalt oder einem Betrieb aufgenommenen Hunde 
gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.  

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere 
Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.  

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für 
die Steuer.  

§ 4 
Wegfall der Steuerpflicht 

Anrechnung  
(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in we-

niger als drei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten erfüllt 
werden.  

(2) Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, 
für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstanden und 
nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer 
Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht 
für den anderen Hund. Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die 
Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes ein Kampf-
hund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich dieses 
Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit einem Steuersatz 
in Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steuersatz für Kampf-
hunde und dem Steuersatz, der für den verstorbenen oder ver-
äußerten Hund gegolten hat.  

(3) Wurde das Halten des Hundes für das Steuerjahr oder für einen 
Teil des Steuerjahres bereits in einer anderen Gemeinde der 
Bundesrepublik Deutschland besteuert, so ist die erhobene 
Steuer auf die Steuer anzurechnen, die für das Steuerjahr nach 
dieser Satzung zu zahlen ist. Mehrbeträge werden nicht erstat-
tet.  
Der Nachweis über die bereits entrichtete Hundesteuer erfolgt 
durch Vorlage des Hundesteuer-Änderungsbescheids der Ge-
meinde, in der der Hund im Erhebungszeitraum besteuert war.  

§ 5 
Steuermaßstab und Steuersatz  

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr: 
a) für den ersten Hund 70 € 
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b) für den zweiten und jeden weiteren Hund 160 € 
c) für jeden Kampfhund  350 €   

(2) Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind 
bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 
Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als 
erste Hunde.  

(3) Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifi-
scher Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteigerten 
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tie-
ren auszugehen ist. Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind 
alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggres-
sivität und Gefährlichkeit vom 10. Juli 1992 (GVBl. S. 268 BayRS 
2011-2-7-1) in der jeweils gültigen Fassung genannten Rassen 
und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinan-
der oder mit anderen Hunden.  

§ 6 
Steuerermäßigungen  

(1) Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für:  
1. Hunde, die in Einöden und Weilern (Abs. 2) gehalten werden.  
2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inha-

bern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend 
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes 
gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist; Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die 
Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung 
nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Jagdgesetzes vom 1. März 1983 (GVBl. 1983, S. 51) in der 
jeweils gültigen Fassung mit Erfolg abgelegt haben.  

3. Therapiehunde, die eine zertifizierte Therapiehundeprüfung 
abgelegt haben und nachweislich für soziale und therapeu-
tische Zwecke eingesetzt werden.  

Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund des 
Steuerpflichtigen beansprucht werden, und zwar für den Ersthund. Sind 
sowohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 erfüllt, wird 
die Steuer nur einmal ermäßigt.     
(2) Als Einöde (Abs. 1 Nr. 1) gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude 

mehr als 500 m von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 
Als Weiler (Abs. 1 Nr. 1) gilt eine Mehrzahl benachbarter Anwe-
sen, die zusammen nicht mehr als 300 Einwohner zählen und 
deren Wohngebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohn-
gebäude entfernt sind.  

(3) Hundehalter, die einen auf Grund der Richtlinien des Verbandes 
für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH) erworbenen Hunde-
führerschein vorlegen, erhalten eine einmalige Ermäßigung der 
Hundesteuer von 50 % des in § 5 Abs. 1 genannten Steuersat-
zes für den ersten Hund.  

§ 7 
Züchtersteuer  

(1) Von Hundezüchtern, die mindesten zwei rassereine Hunde der 
gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hündin, zu 
Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser Rasse 
in der Form der Züchtersteuer erhoben. § 2 Abs. 1 Nr. 1 bleibt 
unberührt.  

(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken 
gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 5 Abs. 1. § 5 
Abs.1 Satz 3 gilt entsprechend.  

§ 8 
Allgemeine Bestimmungen für die Steuerbefreiung und 

Steuerermäßigung (Steuervergünstigung)  
(1) Steuervergünstigung wird auf Antrag gewährt. Der Antrag ist zu 

Beginn des Kalenderjahres zu stellen, für das die Steuerver-
günstigung begehrt wird. In dem Antrag sind die Voraussetzun-
gen für die Steuervergünstigung darzulegen und auf Verlangen 
des Marktes glaubhaft zu machen. Maßgebend für die Steuer-
vergünstigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjah-
res. Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, 
ist dieser Zeitpunkt entscheidend.  

(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt. 
Eine Steuerermäßigung wird nur nach § 6 Abs. 3 gewährt. 

 

§ 9 
Entstehen der Steuerpflicht  

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Jahres oder während des Jahres 
an dem Tag, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird.  

§ 10 
Fälligkeit der Steuer  

Die Steuer wird erstmals einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheids fällig. Bis zur Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheids ist die 
Steuer jeweils zum 01.04. eines jeden Jahres fällig und ohne Aufforderung 
weiter zu entrichten.  

§ 11 
Anzeigepflichten und sonstiger Pflichten  

(1) Wer einen vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines 
Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, Alter und 
Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem 
Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vor-
lage geeigneter Nachweise dem Markt melden.  

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats des 
Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter 
Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 
2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nach-
weise dem Markt melden.  

(3) Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb 
eines Monats beim Markt abmelden, wenn er ihn veräußert oder 
sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen 
oder eingegangen ist oder wenn der Halter aus dem Markt weg-
gezogen ist. Bei Besitzwechsel sind der Name und die Anschrift 
des neuen Besitzers anzugeben; für getötete oder verendete 
Hunde ist ein Tötungsnachweis vorzulegen. Jede Anschriften-
änderung ist innerhalb von vierzehn Tagen dem Markt mitzutei-
len.  

(4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steu-
erermäßigung weg, ist das dem Markt innerhalb eines Monats 
nach Wegfall anzuzeigen.  

§ 12 
 Hundesteuermarke  

(1) Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt der 
Markt Ammerndorf eine Hundesteuermarke aus. Die Hundesteu-
ermarke ist Eigentum des Marktes Ammerndorf und ist bei der 
Abmeldung des Hundes zurückzugeben. Bei Verlust oder Be-
schädigung der gültigen Steuermarkte wird auf Antrag gegen 
Kostenerstattung eine neue Steuermarkte ausgehändigt.   

(2) Die Hundesteuermarken bleiben (sofern keine Geltungsdauer 
vorgesehen ist) für die Dauer der Hundehaltung gültig. Der Markt 
Ammerndorf kann durch öffentliche Bekanntmachung Hunde-
steuermarken für ungültig erklären und neue Hundesteuermar-
ken ausgeben.  

(3) Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder 
seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit der befestigten Steu-
ermarke umherlaufen lassen.   

(4) Jagdhunde sind während der Ausübung der Jagd in den Jagd-
revieren im Gemeindegebiet von der Anlegepflicht befreit.  

(5) Der Hundehalter ist verpflichtet, einem Beauftragten des Mark-
tes Ammerndorf die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. 

 
§ 13 

Steuerüberwachung  
(1) Zur Überprüfung der Hundehaltungen und zur allgemeinen Auf-

nahme des Hundebestandes kann der Markt Ammerndorf nach 
Art. 13 Abs. 1 Buchst. a des KAG in Verbindung mit Art. 6 des 
BayDSG und § 93 AO Kontrollen durchführen sowie Auskünfte 
von Beteiligten und anderen Personen einholen.  

(2) Wird im Rahmen der Besteuerung festgestellt, dass der Halter 
eines oder mehrerer Hunde seinen Wohnsitz in eine andere Ge-
meinde verlegt oder den Hund/die Hunde an einen, in einer an-
deren Gemeinde ansässigen Erwerber übereignet, so ist der 
Markt Ammerndorf berechtigt, Kontrollmitteilungen zu versen-
den.  
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b) für den zweiten und jeden weiteren Hund 160 € 
c) für jeden Kampfhund  350 €   

(2) Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind 
bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 
Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als 
erste Hunde.  

(3) Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifi-
scher Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer gesteigerten 
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tie-
ren auszugehen ist. Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind 
alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggres-
sivität und Gefährlichkeit vom 10. Juli 1992 (GVBl. S. 268 BayRS 
2011-2-7-1) in der jeweils gültigen Fassung genannten Rassen 
und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinan-
der oder mit anderen Hunden.  

§ 6 
Steuerermäßigungen  

(1) Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für:  
1. Hunde, die in Einöden und Weilern (Abs. 2) gehalten werden.  
2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inha-

bern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend 
zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes 
gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist; Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die 
Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung 
nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Jagdgesetzes vom 1. März 1983 (GVBl. 1983, S. 51) in der 
jeweils gültigen Fassung mit Erfolg abgelegt haben.  

3. Therapiehunde, die eine zertifizierte Therapiehundeprüfung 
abgelegt haben und nachweislich für soziale und therapeu-
tische Zwecke eingesetzt werden.  

Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund des 
Steuerpflichtigen beansprucht werden, und zwar für den Ersthund. Sind 
sowohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 erfüllt, wird 
die Steuer nur einmal ermäßigt.     
(2) Als Einöde (Abs. 1 Nr. 1) gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude 

mehr als 500 m von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 
Als Weiler (Abs. 1 Nr. 1) gilt eine Mehrzahl benachbarter Anwe-
sen, die zusammen nicht mehr als 300 Einwohner zählen und 
deren Wohngebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohn-
gebäude entfernt sind.  

(3) Hundehalter, die einen auf Grund der Richtlinien des Verbandes 
für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH) erworbenen Hunde-
führerschein vorlegen, erhalten eine einmalige Ermäßigung der 
Hundesteuer von 50 % des in § 5 Abs. 1 genannten Steuersat-
zes für den ersten Hund.  

§ 7 
Züchtersteuer  

(1) Von Hundezüchtern, die mindesten zwei rassereine Hunde der 
gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hündin, zu 
Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser Rasse 
in der Form der Züchtersteuer erhoben. § 2 Abs. 1 Nr. 1 bleibt 
unberührt.  

(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken 
gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 5 Abs. 1. § 5 
Abs.1 Satz 3 gilt entsprechend.  

§ 8 
Allgemeine Bestimmungen für die Steuerbefreiung und 

Steuerermäßigung (Steuervergünstigung)  
(1) Steuervergünstigung wird auf Antrag gewährt. Der Antrag ist zu 

Beginn des Kalenderjahres zu stellen, für das die Steuerver-
günstigung begehrt wird. In dem Antrag sind die Voraussetzun-
gen für die Steuervergünstigung darzulegen und auf Verlangen 
des Marktes glaubhaft zu machen. Maßgebend für die Steuer-
vergünstigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjah-
res. Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, 
ist dieser Zeitpunkt entscheidend.  

(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt. 
Eine Steuerermäßigung wird nur nach § 6 Abs. 3 gewährt. 

 

§ 9 
Entstehen der Steuerpflicht  

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Jahres oder während des Jahres 
an dem Tag, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird.  

§ 10 
Fälligkeit der Steuer  

Die Steuer wird erstmals einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheids fällig. Bis zur Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheids ist die 
Steuer jeweils zum 01.04. eines jeden Jahres fällig und ohne Aufforderung 
weiter zu entrichten.  

§ 11 
Anzeigepflichten und sonstiger Pflichten  

(1) Wer einen vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines 
Monats nach Anschaffung unter Angabe von Herkunft, Alter und 
Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem 
Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vor-
lage geeigneter Nachweise dem Markt melden.  

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb 
eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats des 
Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter 
Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 
2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nach-
weise dem Markt melden.  

(3) Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb 
eines Monats beim Markt abmelden, wenn er ihn veräußert oder 
sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen 
oder eingegangen ist oder wenn der Halter aus dem Markt weg-
gezogen ist. Bei Besitzwechsel sind der Name und die Anschrift 
des neuen Besitzers anzugeben; für getötete oder verendete 
Hunde ist ein Tötungsnachweis vorzulegen. Jede Anschriften-
änderung ist innerhalb von vierzehn Tagen dem Markt mitzutei-
len.  

(4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steu-
erermäßigung weg, ist das dem Markt innerhalb eines Monats 
nach Wegfall anzuzeigen.  

§ 12 
 Hundesteuermarke  

(1) Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt der 
Markt Ammerndorf eine Hundesteuermarke aus. Die Hundesteu-
ermarke ist Eigentum des Marktes Ammerndorf und ist bei der 
Abmeldung des Hundes zurückzugeben. Bei Verlust oder Be-
schädigung der gültigen Steuermarkte wird auf Antrag gegen 
Kostenerstattung eine neue Steuermarkte ausgehändigt.   

(2) Die Hundesteuermarken bleiben (sofern keine Geltungsdauer 
vorgesehen ist) für die Dauer der Hundehaltung gültig. Der Markt 
Ammerndorf kann durch öffentliche Bekanntmachung Hunde-
steuermarken für ungültig erklären und neue Hundesteuermar-
ken ausgeben.  

(3) Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder 
seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit der befestigten Steu-
ermarke umherlaufen lassen.   

(4) Jagdhunde sind während der Ausübung der Jagd in den Jagd-
revieren im Gemeindegebiet von der Anlegepflicht befreit.  

(5) Der Hundehalter ist verpflichtet, einem Beauftragten des Mark-
tes Ammerndorf die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. 

 
§ 13 

Steuerüberwachung  
(1) Zur Überprüfung der Hundehaltungen und zur allgemeinen Auf-

nahme des Hundebestandes kann der Markt Ammerndorf nach 
Art. 13 Abs. 1 Buchst. a des KAG in Verbindung mit Art. 6 des 
BayDSG und § 93 AO Kontrollen durchführen sowie Auskünfte 
von Beteiligten und anderen Personen einholen.  

(2) Wird im Rahmen der Besteuerung festgestellt, dass der Halter 
eines oder mehrerer Hunde seinen Wohnsitz in eine andere Ge-
meinde verlegt oder den Hund/die Hunde an einen, in einer an-
deren Gemeinde ansässigen Erwerber übereignet, so ist der 
Markt Ammerndorf berechtigt, Kontrollmitteilungen zu versen-
den.  
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§ 14 
Ordnungswidrigkeiten  

Durch ordnungswidriges Handeln kann nach Art. 16 Nr. 2 KAG mit einer 
Geldbuße bis zu fünftausend Euro belegt werden, wer als steuerpflichtiger 
Hundehalter (§ 3) vorsätzlich oder leichtfertig entgegen 
1.  § 11 Abs. 1 einen Hund nicht der nicht rechtzeitig anmeldet 
2.  § 11 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergüns-

tigung nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt  
3.  § 12 Abs. 3 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines um-

friedeten Grundbesitzes ohne befestigte Steuermarke umherlaufen 
lässt 

4.  § 12 Abs. 5 die Steuermarke auf Verlangen eines Beauftragten des 
Marktes Ammerndorf nicht vorzeigt.  

§ 15 
Inkrafttreten 

 
(1)  Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. März 2022 in Kraft.  
(2)  Mit Ablauf des 28.02.2022 tritt die Hundesteuersatzung vom 

26.06.2006 außer Kraft. 
 
Ammerndorf, 23. Februar 2022 
Markt Ammerndorf  
Fritz 
Erster Bürgermeister 
 
Hinweis: 
Die vorstehende Hundesteuersatzung wurde in der öffentlichen Gemein-
deratssitzung am 21.02.2022 beschlossen. 
 

Z w e c k v e r b a n d 
Sing- und Musikschule südlicher Landkreis Fürth  

Markt Ammerndorf - Markt Cadolzburg - Gemeinde Großhabersdorf - 
Markt Roßtal  

Die in der Verbandsversammlung vom 17.11.2021 beschlossene Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 liegt mit ihren Anlagen in der Zeit 
vom 07.04.2022 bis einschließlich 21.04.2022 in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes im Rathaus in Roßtal während der allgemeinen Ge-
schäftsstunden zur Einsichtnahme aus. Die Haushaltssatzung 2022 liegt 
nach Art. 65 Abs. 3 Gemeindeordnung bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung öffentlich zur Einsichtnahme im Rathaus 
Roßtal, Marktplatz 1, 90574 Roßtal, Zi. UG 0.04 aus. Die Haushaltssatzung 
kann dort während des ganzen Haushaltsjahres eingesehen werden.  
Das Landratsamt Fürth hat mit Schreiben vom 08.02.2022, AZ.: 211-941-
2021-404-320 TS/Ord, die Haushaltssatzung haushaltsrechtlich gewür-
digt; sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die 
Haushaltssatzung wurde öffentlich im Amtsblatt des Landkreises Fürth Nr. 
0422 vom 23.02.2022 bekannt gemacht (§ 4 Abs. 3 BekVO i. Verb. mit § 
34 Geschäftsordnung). 
 

Kein Schmutzwasser im Straßenablauf bzw. Gully 
entsorgen  

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass Ammerndorf bei der 
Entwässerung ein sogenanntes Trennsystem verwendet. Das bedeutet, 
dass nur die Hausanschlüsse in die Kläranlage einfließen, aber alle Stra-
ßenabläufe und Gullys ohne Umwege direkt in den Reichenbach, den 
Steinbach oder die Bibert entwässert werden. Es dürfen daher keinerlei 
Schmutzwasser (auch nicht das Wischwasser der Hausordnung!!!) oder 
sonstige Chemikalien in den Straßenablauf eingeleitet werden. Normales 
„Putzwasser“ entsorgen Sie bitte über den Hausabfluss – z.B. Toilette oder 
Waschbecken. Chemikalien gehören ggfs. in den Sondermüll.  
Bitte machen Sie auch Ihre Nachbarn darauf aufmerksam, da das Einleiten 
von Putzmitteln u. ä. unseren Gewässern nachhaltig schadet. 
 
Informationen der Unteren Naturschutzbehörde des 

Landratsamtes Fürth 
zum Gehölzschnitt- und Gehölzbeseitigungsverbot vom 1. März bis 
30. September gemäß § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Bundes Naturschutz-

gesetz (BNatschG)  
Am 1. März begann wieder die gesetzlich vorgeschriebene Schonzeit in 
Form des Gehölzschnitt- und Gehölzbeseitigungsverbotes nach § 39 Abs. 
5 Satz 1 BNatschG. 

Verboten ist es demnach Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, 
lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 
einschließlich 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder 
zu beseitigen.  
Ein Verstoß gegen das Gehölzschnitt- und Gehölzbeseitigungsverbotes 
stellt eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 69 Abs. 3 Nr. 13 BNatschG dar und 
kann mit einem Bußgeld bis zu 7500,00 Euro geahndet werden.     
Hecken und Bäume sind Lebensstätten, die einer Vielzahl von Insekten, 
Kleinsäugern und Vögeln Nahrung, Unterschlupf und Nistmöglichkeiten 
bieten.   
Dieses zeitlich beschränkte Schneideverbot soll dem allgemeinen Schutz 
aller Arten dienen, die auf diese Gehölze angewiesen sind sowie das Blü-
tenangebot für Insekten des Sommerhalbjahres sicherstellen und Gehölze 
als Brutplatz in der Saison erhalten.  
Zulässig in dieser Zeit sind jedoch schonende Form- und Pflegeschnitte 
zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung 
von Bäumen. 
Unter Form- und Pflegeschnitte wird der frische Zuwachs des letzten Gar-
tenjahres verstanden.  
Wichtig dabei zu beachten ist, dass die Gehölze zum Zeitpunkt der Schnitt-
maßnahmen keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wildlebender beson-
ders und/oder streng geschützten Tierarten darstellen. (z.B. Baumhöhlen 
mit Fledermauspopulation, Hornissennester, Vogelbrutplätze, Ameisenhü-
gel etc…)  
Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG ist es verboten diese Lebensräume zu 
entfernen, zu beschädigen oder zu zerstören.  Ein Verstoß gegen diese Re-
gelung bedeutet eine Ordnungswidrigkeit Oder ggf. sogar einen Straftat-
bestand.  
Im Einzelfall, kann jedoch auch auf Antrag, eine Befreiung zum Gehölz-
schnitt- und beseitigungsverbot erteilt werden.   
Voraussetzung hierfür ist ein überwiegendes öffentliches Interesse, ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder wenn die Durch-
führung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung 
führen würde.  
In diesem Fall sind wir als Untere Naturschutzbehörde-Recht im Landrats-
amt Fürth Ansprechpartner und helfen Ihnen gerne bei Ihrem Anliegen wei-
ter.  
Ferner listet § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatschG Ausnahmen zum Gehölzschnitt- 
und Gehölzbeseitigungsverbot auf. 
(z.B. zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, oder Beseitigung 
nur geringfügigen Gehölzbewuchs bei zugelassenen Bauvorhaben etc.) 
Auch hier bitten wir um Absprache der Maßnahmen mit dem Landratsamt 
Fürth, Untere Naturschutzbehörde - Recht.   
Bei weiteren Fragen steht Ihnen die Untere Naturschutzbehörde im Land-
ratsamt Fürth, Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf, gerne zur Verfügung. 
 

Altgerätesammlung/Entsorgung von  
Elektrokleingeräten  

Die Abholung von großen Altgeräten (Waschmaschinen, Wäschetrockner, 
Kühlgeräten, Spülmaschinen, Dunstabzugshauben, Elektro-Herde) erfolgt 
nach telefonischer Voranmeldung im Abfallberatungszentrum des Land-
ratsamtes Fürth.  
Für den Abholtermin Dienstag, 22.03.2022 wird um Anmeldung bis spä-
testens Donnerstag 17.03.2022 gebeten.  
Diese und alle übrigen Elektrokleingeräte (Computer, Monitore, Toaster, 
Föhn, Kaffeemaschine, usw.) können auch kostenlos bei den Wertstoffhö-
fen abgegeben werden.   
Bitte beachten Sie, dass Fernsehgeräte ausschließlich über die Wertstoff-
höfe zu entsorgen sind.   
Bei Fragen und zur Voranmeldung setzen Sie sich bitte mit der Abfallbe-
ratung unter Tel.: 0911/9773-1434, -1435, oder -1436 in Verbindung. Nä-
heres siehe auch unter www.landkreis-fuerth.de 

Melde- und Stördienststelle der Gemeindewerke Ammerndorf: 
während der Öffnungszeiten: Tel.: 09127/9555-0 
außerhalb der Öffnungszeiten: Tel.: 0152/56 36 14 73   
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 08:00 bis 12:00 Uhr 

Do. 15:00 bis 18:00 Uhr
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Mitteilung des Wasserwartes  
Im Februar 2022 wurde ein Nitratwert von 5,61 mg/l gemessen; der zu-
lässige Höchstwert beträgt 50 mg/l.  
Der Wasserhärtebereich für Ammerndorf ist 16,9 odH. Dies entspricht Här-
testufe 3. 
 

Wasserzählerwechsel  
In den kommenden Wochen wird Wasserwart Herr Staudacher die abge-
laufenen Wasserzähler wechseln. Wir bitten Sie, ihm den Zugang zu den 
Wasseruhren zu ermöglichen.  
 
Gemeindewerke Ammerndorf 
 

Rentenberatung für Versicherte der Deutschen  
Rentenversicherung Nordbayern  

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus findet die Beratung der Deutschen 
Rentenversicherung überwiegend telefonisch statt. Präsenzberatungen 
sind in den Auskunfts- und Beratungsstellen nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung wieder möglich.  
Die Versicherungsältesten und Versichertenberater der Deutschen Ren-
tenversicherung Nordbayern für den Bereich Ammerndorf, PLZ 90614, ste-
hen Ihnen für eine kostenlose persönliche Beratung zur Verfügung. Bitte 
vereinbaren Sie telefonisch einen Termin.    
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern – Versicherungsältester 
•  Siegfried Richter, Ballersdorfer Weg 6, 90556 Cadolzburg-OT Debern-

dorf, Tel. 09103 8691 
•  Peter Schwaan, Regelsbacher Str. 41, 90768 Fürth, Tel. 0911 

7569537 
•  Michael Liebler, Am Zenterling 50, 91560 Heilsbronn, Tel. 09872 

953771  
Deutsche Rentenversicherung Bund – Versichertenberater 
•  Mario Jahn, 90556 Seukendorf, Tel. 0170 3266436 (Handy) 
•  Rainer Waldenburger, Brunnenstraße 10, 90556 Cadolzburg, Tel. 

09103 8520  
Kostenloses Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung: 0800 
1000 4800 
Mo – Do 07:30 – 19:30 Uhr, Fr 07:30 – 15:30 Uhr 
 

Bekanntmachung des Beschlusses  
zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Pelzetleite“ gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung für die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Pelzet-
leite“ gemäß § 3 Abs. 1 BauGB   
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.02.2020 das Verfahren zur 
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Pelzetleite“ eingeleitet.   
Gleichzeitig wir bekanntgemacht, dass die Planungsunterlagen zur 4. Än-
derung des Bebauungsplanes „Pelzetleite“ im Rahmen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung in der Zeit   

vom 11. März bis einschließlich 11. April 2022  
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich ausgelegt werden.  
Die Planungsunterlagen können während der allgemeinen Öffnungszeiten 
von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie Donnerstag von 15 bis 
18 Uhr im Rathaus, Bauamt, Erdgeschoss, Cadolzburger Str. 3, 90614 Am-
merndorf, eingesehen werden.  
Während des Auslegungszeitraumes können Anregungen zur Planung vor-
gebracht werden (schriftlich oder zur Niederschrift). 
 
Markt Ammerndorf 
 
 

Bayerisches Landesamt für Steuern  
Grundsteuerreform - Die neue Grundsteuer in Bayern   
Neuregelung der Grundsteuer  
Für die Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine der wichtigsten 
Einnahmequellen. Sie fließt in die Finanzierung der Infrastruktur, zum Bei-
spiel in den Bau von Straßen und dient der Finanzierung von Schulen und 
Kitas. Sie hat Bedeutung für jeden von uns.   
Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherigen gesetzlichen Regelun-
gen zur Bewertung von Grundstücken für Zwecke der Grundsteuer im Jahr 
2018 für verfassungswidrig erklärt.   
Der Bayerische Landtag hat am 23. November 2021 zur Neuregelung der 
Grundsteuer ein eigenes Landesgrundsteuergesetz verabschiedet.  
Von 2025 an spielt der Wert eines Grundstücks bei der Berechnung der 
Grundsteuer in Bayern keine Rolle mehr. Die Grundsteuer wird in Bayern 
nicht nach dem Wert des Grundstücks, sondern nach der Größe der Fläche 
von Grundstück und Gebäude berechnet.   
Wie läuft das Verfahren ab?  
Das bisher bekannte, dreistufige Verfahren bleibt weiter erhalten. Eigen-
tümerinnen und Eigentümer haben eine sog. Grundsteuererklärung abzu-
geben. Das Finanzamt stellt auf Basis der erklärten Angaben den sog. 
Grundsteuermessbetrag fest und übermittelt diesen an die Kommune. Die 
Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten über die getroffene Feststellung 
des Finanzamtes einen Bescheid, sog. Grundsteuermessbescheid. Der 
durch das Finanzamt festgestellte Grundsteuermessbetrag wird dann von 
der Kommune mit dem sog. Hebesatz multipliziert. Den Hebesatz bestimmt 
jede Kommune selbst. Die tatsächlich nach neuem Recht zu zahlende 
Grundsteuer wird den Eigentümerinnen und Eigentümern in Form eines 
Bescheids, sog. Grundsteuerbescheid, von der Kommune mitgeteilt. Sie 
ist ab dem Jahr 2025 von den Eigentümerinnen und Eigentümern an die 
Kommune zu bezahlen.   
Was bedeutet die Neuregelung für Sie?  
Waren Sie am 1. Januar 2022 (Mit-)Eigentümerin bzw. (Mit-)Eigentümer 
eines Grundstücks, eines Wohnobjekts oder eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft in Bayern? – Dann aufgepasst:  
Um die neue Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer feststellen zu 
können, sind Grund-stückseigentümerinnen und -eigentümer sowie Inha-
berinnen und Inhaber von land- und forst-wirtschaftlichen Betrieben ver-
pflichtet, eine Grundsteuererklärung abzugeben.  
Hierzu werden Sie durch Allgemeinverfügung des Bayerischen Landesamt 
für Steuern im Frühjahr 2022 öffentlich aufgefordert.  
Für die Erklärung sind die Eigentumsverhältnisse und die tatsächlichen 
baulichen Gegeben-heiten am 1. Januar 2022 maßgeblich, sog. Stichtag.   
Was ist zu tun?  
Ihre Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit   

vom 1. Juli 2022 bis spätestens 31. Oktober 2022   
bequem und einfach elektronisch über das Portal ELSTER - Ihr Online-
Finanzamt unter www.elster.de abgeben.  
Sofern Sie noch kein Benutzerkonto bei ELSTER haben, können Sie sich 
bereits jetzt registrieren. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung bis 
zu zwei Wochen dauern kann.  
Sollte eine elektronische Abgabe der Grundsteuererklärung für Sie nicht 
möglich sein, können Sie diese auch auf Papier einreichen. Die Vordrucke 
hierfür finden Sie ab dem 1. Juli 2022 im Internet unter 
www.grundsteuer.bayern.de, in Ihrem Finanzamt oder in Ihrer Gemeinde.  

Rentenberatung für Versicherte 

der Deutschen Rentenversicherung 

Nordbayern

Auch in Ihrer Nähe: Beratung - Kontenklärung - Rentenanträge 
durch den ehrenamtlichen Versicherungsältesten der Deutschen 
Rentenversicherung Nordbayern (bisher Ober- und Mittelfranken). 
 
Für den Landkreis Fürth/Bay.: Siegfried Richter, Ballersdorfer 
Weg 6, 90556 Cadolzburg-OT Deberndorf. 
 
Vorherige Terminabsprache, unter      0 91 03/86 91, ist erforderlich.☎
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Mitteilung des Wasserwartes  
Im Februar 2022 wurde ein Nitratwert von 5,61 mg/l gemessen; der zu-
lässige Höchstwert beträgt 50 mg/l.  
Der Wasserhärtebereich für Ammerndorf ist 16,9 odH. Dies entspricht Här-
testufe 3. 
 

Wasserzählerwechsel  
In den kommenden Wochen wird Wasserwart Herr Staudacher die abge-
laufenen Wasserzähler wechseln. Wir bitten Sie, ihm den Zugang zu den 
Wasseruhren zu ermöglichen.  
 
Gemeindewerke Ammerndorf 
 

Rentenberatung für Versicherte der Deutschen  
Rentenversicherung Nordbayern  

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus findet die Beratung der Deutschen 
Rentenversicherung überwiegend telefonisch statt. Präsenzberatungen 
sind in den Auskunfts- und Beratungsstellen nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung wieder möglich.  
Die Versicherungsältesten und Versichertenberater der Deutschen Ren-
tenversicherung Nordbayern für den Bereich Ammerndorf, PLZ 90614, ste-
hen Ihnen für eine kostenlose persönliche Beratung zur Verfügung. Bitte 
vereinbaren Sie telefonisch einen Termin.    
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern – Versicherungsältester 
•  Siegfried Richter, Ballersdorfer Weg 6, 90556 Cadolzburg-OT Debern-

dorf, Tel. 09103 8691 
•  Peter Schwaan, Regelsbacher Str. 41, 90768 Fürth, Tel. 0911 

7569537 
•  Michael Liebler, Am Zenterling 50, 91560 Heilsbronn, Tel. 09872 

953771  
Deutsche Rentenversicherung Bund – Versichertenberater 
•  Mario Jahn, 90556 Seukendorf, Tel. 0170 3266436 (Handy) 
•  Rainer Waldenburger, Brunnenstraße 10, 90556 Cadolzburg, Tel. 

09103 8520  
Kostenloses Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung: 0800 
1000 4800 
Mo – Do 07:30 – 19:30 Uhr, Fr 07:30 – 15:30 Uhr 
 

Bekanntmachung des Beschlusses  
zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Pelzetleite“ gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung für die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Pelzet-
leite“ gemäß § 3 Abs. 1 BauGB   
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.02.2020 das Verfahren zur 
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Pelzetleite“ eingeleitet.   
Gleichzeitig wir bekanntgemacht, dass die Planungsunterlagen zur 4. Än-
derung des Bebauungsplanes „Pelzetleite“ im Rahmen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung in der Zeit   

vom 11. März bis einschließlich 11. April 2022  
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich ausgelegt werden.  
Die Planungsunterlagen können während der allgemeinen Öffnungszeiten 
von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie Donnerstag von 15 bis 
18 Uhr im Rathaus, Bauamt, Erdgeschoss, Cadolzburger Str. 3, 90614 Am-
merndorf, eingesehen werden.  
Während des Auslegungszeitraumes können Anregungen zur Planung vor-
gebracht werden (schriftlich oder zur Niederschrift). 
 
Markt Ammerndorf 
 
 

Bayerisches Landesamt für Steuern  
Grundsteuerreform - Die neue Grundsteuer in Bayern   
Neuregelung der Grundsteuer  
Für die Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine der wichtigsten 
Einnahmequellen. Sie fließt in die Finanzierung der Infrastruktur, zum Bei-
spiel in den Bau von Straßen und dient der Finanzierung von Schulen und 
Kitas. Sie hat Bedeutung für jeden von uns.   
Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherigen gesetzlichen Regelun-
gen zur Bewertung von Grundstücken für Zwecke der Grundsteuer im Jahr 
2018 für verfassungswidrig erklärt.   
Der Bayerische Landtag hat am 23. November 2021 zur Neuregelung der 
Grundsteuer ein eigenes Landesgrundsteuergesetz verabschiedet.  
Von 2025 an spielt der Wert eines Grundstücks bei der Berechnung der 
Grundsteuer in Bayern keine Rolle mehr. Die Grundsteuer wird in Bayern 
nicht nach dem Wert des Grundstücks, sondern nach der Größe der Fläche 
von Grundstück und Gebäude berechnet.   
Wie läuft das Verfahren ab?  
Das bisher bekannte, dreistufige Verfahren bleibt weiter erhalten. Eigen-
tümerinnen und Eigentümer haben eine sog. Grundsteuererklärung abzu-
geben. Das Finanzamt stellt auf Basis der erklärten Angaben den sog. 
Grundsteuermessbetrag fest und übermittelt diesen an die Kommune. Die 
Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten über die getroffene Feststellung 
des Finanzamtes einen Bescheid, sog. Grundsteuermessbescheid. Der 
durch das Finanzamt festgestellte Grundsteuermessbetrag wird dann von 
der Kommune mit dem sog. Hebesatz multipliziert. Den Hebesatz bestimmt 
jede Kommune selbst. Die tatsächlich nach neuem Recht zu zahlende 
Grundsteuer wird den Eigentümerinnen und Eigentümern in Form eines 
Bescheids, sog. Grundsteuerbescheid, von der Kommune mitgeteilt. Sie 
ist ab dem Jahr 2025 von den Eigentümerinnen und Eigentümern an die 
Kommune zu bezahlen.   
Was bedeutet die Neuregelung für Sie?  
Waren Sie am 1. Januar 2022 (Mit-)Eigentümerin bzw. (Mit-)Eigentümer 
eines Grundstücks, eines Wohnobjekts oder eines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft in Bayern? – Dann aufgepasst:  
Um die neue Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer feststellen zu 
können, sind Grund-stückseigentümerinnen und -eigentümer sowie Inha-
berinnen und Inhaber von land- und forst-wirtschaftlichen Betrieben ver-
pflichtet, eine Grundsteuererklärung abzugeben.  
Hierzu werden Sie durch Allgemeinverfügung des Bayerischen Landesamt 
für Steuern im Frühjahr 2022 öffentlich aufgefordert.  
Für die Erklärung sind die Eigentumsverhältnisse und die tatsächlichen 
baulichen Gegeben-heiten am 1. Januar 2022 maßgeblich, sog. Stichtag.   
Was ist zu tun?  
Ihre Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit   

vom 1. Juli 2022 bis spätestens 31. Oktober 2022   
bequem und einfach elektronisch über das Portal ELSTER - Ihr Online-
Finanzamt unter www.elster.de abgeben.  
Sofern Sie noch kein Benutzerkonto bei ELSTER haben, können Sie sich 
bereits jetzt registrieren. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung bis 
zu zwei Wochen dauern kann.  
Sollte eine elektronische Abgabe der Grundsteuererklärung für Sie nicht 
möglich sein, können Sie diese auch auf Papier einreichen. Die Vordrucke 
hierfür finden Sie ab dem 1. Juli 2022 im Internet unter 
www.grundsteuer.bayern.de, in Ihrem Finanzamt oder in Ihrer Gemeinde.  

Rentenberatung für Versicherte 

der Deutschen Rentenversicherung 

Nordbayern

Auch in Ihrer Nähe: Beratung - Kontenklärung - Rentenanträge 
durch den ehrenamtlichen Versicherungsältesten der Deutschen 
Rentenversicherung Nordbayern (bisher Ober- und Mittelfranken). 
 
Für den Landkreis Fürth/Bay.: Siegfried Richter, Ballersdorfer 
Weg 6, 90556 Cadolzburg-OT Deberndorf. 
 
Vorherige Terminabsprache, unter      0 91 03/86 91, ist erforderlich.☎
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Bitte halten Sie die Abgabefrist ein.  

Sie sind steuerlich beraten?  
Selbstverständlich kann die Grundsteuererklärung auch durch Ihre steu-
erliche Vertretung erfolgen.   
Sie haben Eigentum in anderen Bundesländern?  
Für Grundvermögen sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in an-
deren Bundesländern gelten andere Regelungen für die Erklärungsabgabe 
als in Bayern.  
Informationen stehen unter www.grundsteuerreform.de zur Verfügung.   
Sie benötigen weitere Informationen oder Unterstützung?  
Weitere Informationen und Videos, die Sie beim Erstellen der Grundsteu-
ererklärung unterstüt-zen sowie die wichtigsten Fragen rund um die 
Grundsteuer in Bayern finden Sie online unter   

www.grundsteuer.bayern.de   
Bei Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist die Bayerische Steu-
erverwaltung in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 08:00 – 18:00 
Uhr und Freitag von 08:00 – 16:00 Uhr auch telefonisch für Sie erreich-
bar:  

089 – 30 70 00 77   
In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Feststellungen zu treffen – aufgrund der 
Menge der zu bearbeitenden Grundsteuererklärungen sehen Sie bitte von 
Rückfragen zum Bearbeitungsstand Ihrer Grundsteuererklärung ab.   
Hängen die Grundsteuerreform und der Zensus 2022 zusammen?  
Das Bayerische Landesamt für Statistik führt in 2022 einen Zensus mit 
einer Gebäude- und Wohnungszählung durch. Die Grundsteuerreform und 
der Zensus sind voneinander unabhän-gig. Weitere Informationen zum 
Zensus finden Sie unter www.statistik.bayern.de/statistik/zensus. 

Christine Eixenberger 
kommt nach Zirndorf

„Jung, strahlend, frech - und 
dabei sehr bayerisch“, begrün-
dete die Jury die Verleihung 
des Bayerischen Kabarettprei-
ses in der Sparte „Senkrecht-
starter“ an Christine Eixenber-
ger. Von ihrem guten Aussehen 
sollte man sich allerdings nicht 
täuschen lassen. Die studier-
te Grundschullehrerin und 
Schauspielerin („Marie fängt 
Feuer“, ZDF) hat schon mehr-
mals bewiesen, dass sie ebenso 
hemmungs- wie schonungslos 
austeilen und bürgerliche Be-
findlichkeiten aufdecken kann… 
Beweisen wird sie das am Sams-
tag, 02. April um 20.00 Uhr in 
der Paul-Metz-Halle.

In ihrem neuen Programm 
„Einbildungsfreiheit“ breitet 
sie ein Szenario aus, wie es ro-
mantischer nicht sein könnte: 
Bei ihrer unfreiwilligen Woh-
nungssuche umgarnt sie Im-

mobilienmakler und Hausbesit-
zer, die sich allesamt gebärden 
wie Lehnsherrn einer längst 
vergangenen Epoche. Eixen-
berger begegnet den Möchte-
gern-Monarchen der Neuzeit 
gewohnt furchtlos, stimm- und 
wortgewaltig, gestählt durch 
unzählige Bastelstunden und 
Grundschulklassenfahrten.

Dabei hat sie doch nur die-
se eine Sehnsucht nach diesen 
einen, mystischen, bayerischs-
ten aller Orte: Dem ominösen 
„Dahoam“.

Die Bestuhlung bei diesem 
Kabarettabend erfolgt in Dop-
pelplätzen mit Abstand, am 
Platz muss keine Maske getra-
gen werden. Die Eintrittskarten 
zum Preis von 24,-- € gibt es im 
Kulturamt Zirndorf.

Kartenreservierung unter 
www.zirndorf.de/ticket oder 
Telefon 0911 - 9600108.Anz_PMH_11-03-22.qxp_Layout 1  02.03.22  10:40  Seite 1

Der nächste Lokalanzeiger erscheint am 25. März 2022. 

Gemeinsam Sport treiben 
WACHENDORF - Nach der 

langen Zeit zu Hause mit Ko-
chen, Backen, Fernsehen und 
viel zu wenig Bewegung gibt es 
jetzt endlich wieder viele Sport-
möglichkeiten für Jung und Alt 
in der super sanierten Mehr-
zweckhalle in Wachendorf. 

Wie wäre es denn mit abwechs-
lungsreicher Gymnastik für Se-
nioren (ohne Bodenübungen) am 
Montagnachmittag von 15.30 – 
16.30 Uhr? Oder lieber funktio-
nale Damengymnastik mit Mu-
sik am Dienstagabend von 19.15 
– 20.15 Uhr? Am Mittwochvor-
mittag tanzen Junggebliebene 
ab 60 zusammen von 10.00 – 
11.30 Uhr. Nachmittags gibt es 
am Mittwoch Kinderturnen von 
15.45 – 16.45 Uhr, Fitness-Gym-
nastik von 16.45 – 17.45 Uhr und 
danach eine Stunde Step-Aero-
bic. Am Donnerstagnachmittag 

besteht die Möglichkeit zum Ge-
rätetraining in der Physiopraxis 
Scharmacher und abends treffen 
sich in der MZH Sportbegeister-
te zu vielseitiger Bewegung von 
19.30 – 21.00 Uhr. 

Auch im Freien kann Mann/
Frau was für sich tun: Am Frei-
tag um 16.00 Uhr ist Abmarsch 
zum Walking an der Bücherei in 
Wachendorf. 

In allen Gruppen sind Neuein-
steiger herzlich willkommen. 

Für manche Gruppen suchen 
wir auch zusätzliche Leiter/in-
nen. Trauen Sie sich! Wir helfen 
Ihnen beim Einstieg oder bei der 
Ausbildung. Sie werden sehen – 
es macht Spaß!

Alle Fragen bitte an Angeli-
ka Ackermann, Tel. 09103/8481, 
oder per mail an turnen@
tsv-wachendorf.de
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OGV Seukendorf / Hiltmannsdorf

Gartenpflegekurs
Am 26.02.2022 fand der dies-

jährige Gartenpflegekurs bei 
Irmgard und Franz Simm in 
Hiltmannsdorf statt. 

Die erste Präsenzveranstal-
tung nach über 2 Jahren. Im 
Eingangsbereich wurde selbst-

verständlich die Einhaltung der 
Corona-Regelungen überwacht 
und jeder Besucher erhielt eine 
apfelgrüne FFP2 Maske. 

Über 25 interessiert Garten-
freunde trotzen der Kälte und 
ließen sich nicht davon abhal-

ten, den fachlichen Ausführun-
gen des Kreisfachberaters Lars 
Frenzke zu folgen. 

Zum Aufwärmen und Stärken 
gab es im Anschluss noch heiße 
Getränke und Kuchen. 

Die Vorstandschaft bedankt 
sich ganz herzlich bei Familie  
Simm und natürlich beim Kreis-
fachberater Herrn Frenzke.

 Heike Pöllmann 
 1. Vorsitzende

Feierliche Ernennung: 
Neuer Kreisbrandmeister 
Landrat Matthias Dießl und 

Kreisbrandrat Frank Bauer ha-
ben Dominik Schilling zum 
Kreisbrandmeister ernannt. Fe-
derführend ist er für die Koor-
dinierung sowie für die Aus-/
und Fortbildung im Bereich 
Atemschutz zuständig. Er ist 
der Nachfolger von Horst Ster-
neckert, der vom Landrat ver-
abschiedet wurde. 

Matthias Dießl bedankte sich 
bei beiden für den Dienst im 
Feuerwehrwesen und damit 
„zum Schutz unserer Bürge-
rinnen und Bürger“. Dominik 
Schilling ist im Jahr 2012 bei 
der Feuerwehr Stein eingetre-
ten und hier als Führungsdienst-
grad tätig. Im Jahr 2019 wurde er 
zum stellvertretenden Vereins-
vorsitzenden der Steiner Wehr 
gewählt. 

Der bisherige Kreisbrand-
meister Horst Sterneckert war 
bereits in der Feuerwehr Lan-
genzenn seit 1991 als Gruppen-

führer und seit 1995 als stellver-
tretender Kommandant stark in 
die Ausbildung und die Führung 
der Feuerwehr Langenzenn in-
volviert. Als Kreisbrandmeis-
ter war er federführend für 
die Atemschutzausbildung im 
Landkreis Fürth zuständig. 
Auch der Bereich der Maschi-
nistenausbildung gehörte jah-
relang zu seinem Aufgabenbe-
reich, in dem er sich mit großem 
Engagement einbrachte. Im ver-
gangenen Jahr wurde Sterne-
ckert mit dem Feuerwehr-Eh-
renzeichen geehrt. 

Zur Unterstützung der Feu-
erwehren im Landkreis Fürth 
ist dem Landratsamt die Kreis-
brandinspektion angegliedert. 
Neben dem Kreisbrandrat be-
steht die Kreisbrandinspektion 
aus den Kreisbrandinspektoren 
und den Kreisbrandmeistern. 
Die Leitung der Kreisbrandins-
pektion hat Kreisbrandrat Frank 
Bauer. Derzeit gibt es insgesamt 
neun Kreisbrandmeister.

Dominik Schilling (2.v.l.) wurde zum Kreisbrandmeister ernannt. Er ist der Nachfol-
ger von Horst Sterneckert (2.v.r.). Die Ernennung nahmen Landrat Matthias Dießl 
und Kreisbrandrat Frank Bauer (r.) vor. Foto: Nadine KleinAnz_Reflexzonentherapie_Bauer_21-01-22.qxp_Layout 1  12.01.22  11:09  Seit
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Bekanntmachung der 
Gemeinde Seukendorf

Erreichbar sind wir unter 

www.seukendorf.de 
 
oder über den QR – Code  

Veröffentlichung der Geburtstage   
Leider ist es uns bis auf weiteres nicht möglich, an dieser Stelle zu hohen 
Geburtstagen zu gratulieren. Auf Grund einer Beschwerde beim Landes-
datenschutzbeauftragten über die Gemeinde werden wir gehalten sein, 
zukünftig vorab in jedem Einzelfall das schriftliche Einverständnis der be-
troffenen Person einholen zu müssen.   
Allen Jubilaren im Monat März wünscht die Gemeinde Seukendorf in 
jedem Fall alles erdenklich Gute und viel Gesundheit! Sollten Sie zu Ihrem 
nächsten runden Geburtstag/Ehejubiläum einen Besuch wünschen, wür-
den wir uns freuen, wenn Sie uns eine Telefonnummer mitteilen, damit 
ein Besuch vereinbart werden kann.  
Auf Grund der seit 25.05.2018 geltenden EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) dürfen Kommunen personenbezogene Daten im Zu-
sammenhang mit Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und 
Geburtstage nur dann veröffentlichen, wenn die Sorgeberechtigten 
(bei Geburten), die Betroffenen (bei Eheschließungen/Geburtstagen) 
bzw. die Angehörigen (nach einem Sterbefall) eine datenschutzrecht-
liche Erklärung bei der Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn abge-
ben.   
Wir bitten daher um Verständnis, dass sämtliche Geburten, Eheschlie-
ßungen, Geburtstage und Sterbefälle ohne vorliegende Datenschutz-
erklärung nicht mehr veröffentlicht werden können. 
 

Veranstaltungen im März 2022  
Die derzeitigen Regelungen zu Corona können unter 
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php  
abgerufen werden.  
Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt der dann gültigen Corona-Regelungen!  

März 
15.03.         Bürgerversammlung Seukendorf           Gemeinde 
19:00 Uhr   im Gemeindesaal - Voranmeldung           Seukendorf 
                  unter Telefon oder E-Mail                          0911/75208-43 
                  tiefel@Seukendorf.de  
17.03.         Bürgerversammlung Hiltmannsdorf       Gemeinde 
                  Gasthaus Zum Schinkenwirt                   Seukendorf 
                  Voranmeldung unter Telefon oder E-Mail   0911/75208-43 
                  tiefel@Seukendorf.de  
18.03.         Obst- und Gartenbauverein                        Heike Pöllmann               
19.30 Uhr   Seukendorf/Hiltmannsdorf e.V.                  01520/1944241  
                  Mitgliederversammlung mit Neuwahlen      
                  Ort: Gasthof Schinkenwirt, Hiltmannsdorf     
19.03.         AWO Seukendorf-Hiltmannsdorf                Ingrid Wrede 
                  Jahreshauptversammlung                         0911/754279 
                                                                                   Helga Oppelt 
                                                                                   0911/755431  
20.03          Frauen-Union                                            Silvia Dießl 
                  FrauenFrühstück im Gemeindehaus           0911/7540872 
                  in Seukendorf  
23.03.         AWO Senioren-Zusammenkunft                 Ingrid Wrede 
                  in Hiltmannsdorf                                        0911/754279 
                                                                                   Helga Oppelt 
                                                                                   0911/755431 
 

Öffnungszeiten des Rathauses  
Das Rathaus der VG Veitsbronn/Seukendorf ist grundsätzlich mit Termin-

vereinbarung für Sie geöffnet. Lediglich das Bürgeramt ist ohne Termin-
vereinbarung für Sie geöffnet.  
Bitte beachten Sie: sollten Sie ohne Termin das Rathaus besuchen, kann 
es zu längeren Wartezeiten kommen, da vereinbarte Termine Vorrang ge-
nießen.  
Ob mit oder ohne Termin: der Besuch kann nur mit einer FFP 2-Maske 
und 3G Nachweis erfolgen.  
Öffnungszeiten/Terminvereinbarungszeiten der Gemeindeverwaltung:  
Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Donnerstag zusätzlich von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
oder nach individueller Terminvereinbarung.  
Tel.: 0911 / 75 208-0 
Fax: 0911 / 75 208-38   
Bürgermeistersprechstunde im Gemeindehaus 2. OG  
am Mittwoch von 14:00 - 18:00 Uhr  
Adresse: Langenzenner Str. 4, 90556 Seukendorf 
 

Gewerbemeldungen online  
Formulare für Gewerbemeldungen können online ohne Zusatzkosten 
über die Website der Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn abgerufen 
werden.  
Bei der Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn kommen aktuell Beschwer-
den von Gewerbetreibenden, die Gewerbemeldungen online über externe 
Anbieter an das Gewerbeamt der Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn 
übermittelt sollen, an. Für die Übermittlung der Meldungen verlangen die 
externen Portale regelmäßig eine nicht unbeachtliche Gebühr. Durch diese 
Portale gelangen die Gewerbemeldungen jedoch nicht beim Gewerbeamt, 
somit entstehen für den Gewerbetreibenden doppelte Gebühren. Bei den 
Portalen handelt es sich meistens nur um eine Ausfüllhilfe.  
Formulare können kostenfrei auf der Verwaltungsgemeinschaft Website 
abgerufen und dann auf dem Postweg oder per E-Mail an das Bürgeramt 
der Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn übermittelt werden. Auf diesem 
Weg fallen neben den regulären Gebühren für Gewerbemeldungen keine 
Zusatzkosten an. Selbstverständlich können Gewerbemeldungen auch 
während den Öffnungszeiten erledigt werden. 
 

Aktuelles zum Coronavirus  
Leider dürften die abgedruckten Informationen zum Coronavirus auf 
Grund der dynamischen Entwicklung mit Verteilung des Lokalanzei-
gers zumindest teilweise wieder überholt sein. Wir bitten Sie deshalb 
sich für genauere Information auf folgenden Plattformen zu infor-
mieren z.B. die Tageszeitung, Internetseite der   
VOLKSHOCHSCHULE 
Bitte beachten Sie die gesonderte Mitteilung der VHS. 
Nähere Informationen erhalten Sie auf der Homepage https://vhs.veits-
bronn.de oder telefonisch unter 0911 / 75208-42.  
TESTSTATION FÜR PCR-TESTS 
Die Station ist im Golfpark Fürth-Atzenhof, Flugplatzstraße 30, eingerichtet 
und geöffnet montags bis freitags von 8:00 bis 16:00 Uhr. Online-Termine 
können vereinbart werden. Untersucht wird nur, wer vorher unter der In-
ternetadresse www.agnf.org/testzentrum einen Termin vereinbart.    
SCHNELLTESTZENTREN 
Schnelltestzentren im Landkreis Fürth finden Sie auf 
https://www.landkreis-fuerth.de/corona/testzentren.html und unter  
https://agnf.org/schnelltest-strecken  
IMPFZENTRUM 
Die Station ist im ehemaligen Alten- und Pflegeheim Curanum, Rosenstr. 
16-20, 90762 Fürth, eingerichtet und geöffnet montags bis samstags von 
11:30 bis 18:30 Uhr. Online-Termine können vereinbart werden. Eine Imp-
fung ist nur möglich, wenn vorher unter der Internetadresse 
www.agnf.org/impfzentrum oder unter 0911/9509170  ein Termin verein-
bart wurde.   
SCHULEN UND KITAS 
Bitte wenden Sie sich hierfür an die jeweiligen Schulen und Kitas.   
Weitere Informationen erhalten Sie auf  
https://vg-veitsbronn-seukendorf.de/informationen-zu-corona/ 
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Grundsätzlich bitte unter folgendem Link den aktuellen Stand zusätzlich 
abrufen: 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/ 
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/fag/index.php 
 
Größte jährliche Haushaltsbefragung „Mikrozensus 
2022“ startet – 60 000 Haushalte in Bayern werden 

befragt 
Interviewerinnen und Interviewer des Bayerischen Landesamts für Statistik 
bitten Bürgerinnen und Bürger um Auskunft  
Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in 
Deutschland. Seit mehr als 60 Jahren befragen die Statistischen 
Ämter im gesamten Bundesgebiet jährlich etwa ein Prozent der Be-
völkerung. 
Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth sind 
das rund 60 000 Haushalte im Freistaat. Sie werden im Verlauf des 
Jahres von geschulten Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Lage befragt. Für den überwiegenden 
Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz eine Auskunfts-
pflicht. 
Die gewonnenen Daten sind eine wichtige Planungs- und Entschei-
dungshilfe für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft.  
Fürth. Im Jahr 2022 findet im Freistaat - wie im gesamten Bundesgebiet 
- wieder der Mikrozensus statt. Seit 1957 werden dafür jährlich ein Prozent 
der Bevölkerung u.a. zu Bildung, Beruf, Familie, Haushalt und Einkommen, 
befragt. In dem jährlich wechselnden zusätzlichen inhaltlichen Schwer-
punkt steht dieses Jahr das „Wohnen“ im Mittelpunkt. Der Mikrozensus 
umfasst gleichzeitig vier Erhebungen. Erstens das eigentliche Mikrozen-
sus-Kernprogramm, dann zweitens die Arbeitskräfteerhebung der Europäi- 
schen Union. Es folgen als drittes und viertes Element die europäische Ge-
meinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen sowie die 
Befragung der Europäischen Union zur Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten. Entsprechend wer-
den die teilnehmenden Haushalte in vier Gruppen unterteilt, wobei jede 
Gruppe ein anderes Fragenprogramm beantwortet.  
60 000 zufällig ausgewählte Haushalte Bayerns werden befragt 
Die Befragungen zum Mikrozensus 2022 finden ganzjährig von Januar bis 
Dezember statt. In Bayern sind in diesem Jahr rund 60 000 Haushalte zu 
befragen. Hierbei bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, welche 
Adressen für die Teilnahme ausgewählt werden. Einmal ausgewählt, neh-
men die jeweiligen Haushalte in der Regel an vier Befragungen innerhalb 
von maximal vier Jahren teil. Diesen Haushalten wird postalisch vor der 
eigentlichen Befragung ein Brief vom Bayerischen Landesamt für Statistik 
zugesandt. Darin werden sie über ihre Teilnahme am Mikrozensus infor-
miert, verbunden mit einem Terminvorschlag für das telefonisches Inter-
view. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem 
Mikrozensusgesetz eine Auskunftspflicht.  
Befragung liefert Erkenntnisse für faktengestützte Planung und Ent-
scheidung 
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind wichtige Planungs- und Entschei-
dungshilfen für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft 
gleichermaßen. So wird beispielsweise für eine bedarfsgerechte Förde-
rung des Wohnungsbaus die Information benötigt, in wie vielen Haushalten 
jeweils eine, zwei oder mehr Personen zusammenleben. Zudem entschei-
den die erhobenen Daten mit darüber, wieviel Geldmittel Deutschland aus 
den Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen Union erhält. 
Auch Wissenschaft und Forschung, Verbände und Organisationen sowie 
Journalistinnen und Journalisten nutzen regelmäßig die Daten des 
 Mikrozensus. Sie werden vom Bayerischen Landesamt für Statistik veröf-
fentlicht und stehen damit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
zur Verfügung.  
Im Internet finden Sie die Daten bereits abgeschlossener Erhebungen 
unter:  
www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus 
 

 
 
 
 
 

Home-Kinderfasching
SEUKENDORF - Am Sonn-

tag, den 20.02.2022 starte-
te um 15.00 Uhr der zwei-
te Home-Kinderfasching der 
FrauenUnion Seukendorf und 
Hiltmannsdorf.

Nachdem wir auch dieses Jahr 
leider nicht live in der Turnhalle 
zusammen feiern konnten, ha-
ben wir den Kinderfasching ein-
fach wieder in eure Wohnzim-
mer gebracht. 

Wieder live aus dem Wohn-
zimmer der Familie Dießl in 
Hiltmannsdorf streamte DJ 
Markus Dießl.

Dieses Jahr haben wir uns über 
noch mehr Faschingsfreunde 
und 340 gepackte Tüten gefreut.

Pünktlich um 15.00 Uhr zo-
gen Ulrike Seigert und Sil-
via Dießl zum Narhalla 
Marsch ein und eröffneten den 
Home-Kinderfasching.

Gemeinsam wurde die Fa-
schingstüte geöffnet, darin 
war alles, was wir für eine Fa-
schingsfeier benötigen: ein Fa-
schingskrapfen, Dekoration, 
ein Getränk, Süßigkeiten, Trö-
te, Hut und ein Faschingsorden 
des Jahres 2022 zum Basteln für 
die Zeit nach der Party.

Dieses Jahr hatten wir „on-
line“ Besuch vom Kinderprin-
zenpaar der Faschingskomitee 
aus Markt Erlbach und dem Zau-
berer Mr. Flo aus Würzburg.

Die Garde der Bambinis vom 
SV Seukendorf eröffnete den 
unterhaltsamen Nachmittag, 
später wirbelte das Tanzma-
riechen Anna Muckenschnabl 
übers Parkett und die Bambi-

nis zeigten ihren Showtanz der 
Berg ruft!

Mit bekannten Faschings-
schlagern reihte sich eine Tanz-
runde an die andere.

Ob Schokoschaumkuss-Wett-
essen oder Eierlauf – alles war 
wie bei unserem Live-Kinder-
fasching in der Turnhalle.

Die beliebte Kostümprämie-
rung fand selbstverständlich 
auch wieder statt. Nach der ge-
meinsamen Faschingsparty traf 
sich die Jury (Landrat Matthias 
Dießl, Pfarrerin Natascha Kreß, 
Ulrike Seigert und Silvia Dießl) 
virtuell und bewertete nach vor-
gegeben Kriterien die schönsten 
Kostüme.

Wir bedanken uns herzlich 
bei unserem Landrat Matthias 
Dießl und unserer Seukendorfer 
Pfarrerin Natascha Kreß für ihr 
Bewertungen.

Dank der wunderbaren Unter-
stützung des Schinkenwirts in 
Hiltmannsdorf und der Pizze-
ria La Ruota in Burgfarrnbach 
konnten wir wieder schöne Prei-
se für die fantasievoll gestalte-
ten Kostüme verteilen.

Überwältigt von soviel Zu-
spruch sagen wir vielen lieben 
Dank an alle kleinen und großen 
Narren fürs Mitfeiern!

Danke für die vielen lieben 
Rückmeldungen, dass ihr wie-
der einen schönen Nachmittag 
hattet.

Wir sehen uns alle 2023 wie-
der in der Turnhalle des SV 
Seukendorf.

Helau – euer Team der Frau-
enUnion Seukendorf und 
Hiltmannsdorf

Die Lokalanzeiger auch im Internet unter 

www.die-lokalanzeiger.de
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Grundsätzlich bitte unter folgendem Link den aktuellen Stand zusätzlich 
abrufen: 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/ 
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/fag/index.php 
 
Größte jährliche Haushaltsbefragung „Mikrozensus 
2022“ startet – 60 000 Haushalte in Bayern werden 

befragt 
Interviewerinnen und Interviewer des Bayerischen Landesamts für Statistik 
bitten Bürgerinnen und Bürger um Auskunft  
Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in 
Deutschland. Seit mehr als 60 Jahren befragen die Statistischen 
Ämter im gesamten Bundesgebiet jährlich etwa ein Prozent der Be-
völkerung. 
Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth sind 
das rund 60 000 Haushalte im Freistaat. Sie werden im Verlauf des 
Jahres von geschulten Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Lage befragt. Für den überwiegenden 
Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz eine Auskunfts-
pflicht. 
Die gewonnenen Daten sind eine wichtige Planungs- und Entschei-
dungshilfe für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft.  
Fürth. Im Jahr 2022 findet im Freistaat - wie im gesamten Bundesgebiet 
- wieder der Mikrozensus statt. Seit 1957 werden dafür jährlich ein Prozent 
der Bevölkerung u.a. zu Bildung, Beruf, Familie, Haushalt und Einkommen, 
befragt. In dem jährlich wechselnden zusätzlichen inhaltlichen Schwer-
punkt steht dieses Jahr das „Wohnen“ im Mittelpunkt. Der Mikrozensus 
umfasst gleichzeitig vier Erhebungen. Erstens das eigentliche Mikrozen-
sus-Kernprogramm, dann zweitens die Arbeitskräfteerhebung der Europäi- 
schen Union. Es folgen als drittes und viertes Element die europäische Ge-
meinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen sowie die 
Befragung der Europäischen Union zur Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten. Entsprechend wer-
den die teilnehmenden Haushalte in vier Gruppen unterteilt, wobei jede 
Gruppe ein anderes Fragenprogramm beantwortet.  
60 000 zufällig ausgewählte Haushalte Bayerns werden befragt 
Die Befragungen zum Mikrozensus 2022 finden ganzjährig von Januar bis 
Dezember statt. In Bayern sind in diesem Jahr rund 60 000 Haushalte zu 
befragen. Hierbei bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, welche 
Adressen für die Teilnahme ausgewählt werden. Einmal ausgewählt, neh-
men die jeweiligen Haushalte in der Regel an vier Befragungen innerhalb 
von maximal vier Jahren teil. Diesen Haushalten wird postalisch vor der 
eigentlichen Befragung ein Brief vom Bayerischen Landesamt für Statistik 
zugesandt. Darin werden sie über ihre Teilnahme am Mikrozensus infor-
miert, verbunden mit einem Terminvorschlag für das telefonisches Inter-
view. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem 
Mikrozensusgesetz eine Auskunftspflicht.  
Befragung liefert Erkenntnisse für faktengestützte Planung und Ent-
scheidung 
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind wichtige Planungs- und Entschei-
dungshilfen für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft 
gleichermaßen. So wird beispielsweise für eine bedarfsgerechte Förde-
rung des Wohnungsbaus die Information benötigt, in wie vielen Haushalten 
jeweils eine, zwei oder mehr Personen zusammenleben. Zudem entschei-
den die erhobenen Daten mit darüber, wieviel Geldmittel Deutschland aus 
den Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen Union erhält. 
Auch Wissenschaft und Forschung, Verbände und Organisationen sowie 
Journalistinnen und Journalisten nutzen regelmäßig die Daten des 
 Mikrozensus. Sie werden vom Bayerischen Landesamt für Statistik veröf-
fentlicht und stehen damit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
zur Verfügung.  
Im Internet finden Sie die Daten bereits abgeschlossener Erhebungen 
unter:  
www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus 
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Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10.00 – 18.00 Uhr, Samstag von 10.00 – 14.00 Uhr
 

Oehrlein GmbH, Schuhhaus Oehrlein, Gustavstraße 29 90762 Fürth, Tel: 0911 / 777 491
https://www.oehrlein-schuhhaus.de/

Mo - Fr: 10 - 19    
Sa: 10 - 16 

Gustavstr. 31   
90762 Fürth  

neu bei uns:
Melawear

Anz_Manuelas_Teelädla_05-11-21.qxp_

Fürth, Gustavstraße 
Parkplätze im Hof

 Die neu
e 

Frühja
hrsmode  

      
    is

t da!

Oerlein_Wuerfel_11-2-2022.qxp_Oerlein_w

Anz_Sachrau_05-11-21.qxp_Layout 1  27

Obstmarkt 1, 90762 Fürth 
Tel  0911. 810029-0 
Fax 0911. 810029-19 

Alles für das Büro – 
vom Ordner  

bis zum Bürostuhl

Seit 1847

papierhaus-schoell-21-1-2022.qxp_Layou

C O M P U T E R
L A N D  F Ü R T H
K ö n i g s t r .  1 4  -  F ü r t h

An- und Verkauf von
Neu- u. Gebraucht 

Notebooks, PCs, Tablets, 
Smartphones u. Zubehör
Reparatur und Wartung

Sie erreichen uns unter:

0911 - 787 31 60

112 Jahre Kompetenz am Fuß

Das klingt beeindruckend und 
das zu Recht! Mit Rosemarie 
Oehrlein trägt bereits die vier-
te Generation der Familie Oehr-
lein Sorge dafür, dass Damen 
und Herren in und um Fürth 
mit modischem und bequemem 
Schuhwerk durch das Jahr ge-
hen können. In den Räumen des 
gemütlichen Geschäfts in der 
Altstadt wird Beratungs-Kom-
petenz noch voll gelebt. „Wir 
haben viel mehr Auswahl, als 

man auf den ersten Blick sehen 
kann“, so Rosemarie Oehrlein. 
Hat ein Kunde seinen Stil ge-
funden, haben Oehrleins und 
ihr Team weitere Modelle im 
Geschäft und im Lager, die die 
Kundin oder der Kunde in Ruhe 
anprobieren kann. Bequem und 
hochwertig, lässig, aber auch 
schick: Die Kollektionen von 
Finn Comfort, Gabor, Remon-
te, Waldläufer, legero, Rolling 
Soft, Ara, Lowa und vielen mehr 

versprechen Komfort, der sich 
sehen lassen kann. Etwa bei den 
Sneakern, die dank edler Ver-
zierungen sowohl als bequemer 
Tages-Schuh als auch für den 
Abend geeignet sind. 

Natürlich führt das Schuh-
haus Oehrlein neben Schuhen 
auch Accessoires rund um den 
Fuß sowie schöne Taschen für 
jede Gelegenheit. Wer sich ei-
nen Eindruck von der aktuellen 

Frühjahrskollektion verschaf-
fen möchte, darf einen Blick 
in die großen Schaufenster des 
Geschäfts in der Gustavstra-
ße werfen. Hier sind edle und 
lässige Modelle auf viel Raum 
dekoriert und machen Appetit 
auf einen farbenfrohen Spazier-
gang durch den Frühling. Tipp: 
Oehrleins führen auch Schuhe 
für Kunden, die Einlagen benö-
tigen - modisch und trendig in 
verschiedenen Weiten!
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Kinder- und Jugendtreff/digitales JUZ

Alle aktuellen Infos und Ak-
tionen findest Du unter www.ju-
gendarbeit.seukendorf.de! 

Folge uns doch auch einfach 
auf https://www.instagram.com/
jugendarbeit_seukendorf oder 
schreibe uns über WhatsApp un-
ter 0160/95823001, um News zu 
aktuellen Aktionen zu erhalten!

Für alle ab 13 Jahren sind 
wir auch auf Discord zu fin-
den: ht tps://discord.gg/
M99AVsvUkd

Der Jugendrat Seukendorf 
stellt sich vor!

Wir sind der Jugendrat Seu-
kendorf. Wir sind eine Grup-
pe interessierter Jugendlicher 
im Alter von 12 bis 27 Jahren, 
die für die Jugendlichen dem 
Gemeinderat neue Projekte 
vorlegen.

Unsere Aufgabe ist es als Bin-
deglied zwischen den Kindern 

und Jugendlichen der Gemein-
de und dem Gemeinderat zu 
wirken.

Unser Ziel ist es, dass die Ju-
gendliche auf uns zukommen, 
wenn diese etwas in dem Dorf 
verändern wollen, wie zum Bei-
spiel einen Skatepark bauen.

Du hast Interesse dem Jugend-
rat beizutreten oder möchtest 
einfach mal reinschnuppern, 
ob es etwas für dich ist? Dann 
komm doch einfach zur nächs-
ten Sitzung am 28.3. von 19:00-
20:00 Uhr im Gemeindehaus 
Seukendorf. Wir freuen uns 
auf Dich!

Hey Du! Ja genau Dich mei-
nen wir! 

Wie du vielleicht schon mit-
bekommen hast, soll der Spiel-
platz in Hiltmannsdorf ein neues 
Spielgerät erhalten. Und wenn 
Du zwischen 5 und 12 Jahren 

alt bist, dann kannst Du mit-
bestimmen welches! Es ist uns 
nämlich besonders wichtig, dass 
Du Deine Gemeinde mitgestal-
ten kannst!

Interesse?
Dann komm am 13.03.2022 

von 10:00 – 11:30Uhr zum Spiel-
platz in Hiltmannsdorf!

Wir stellen Dir 2 Spielgeräte 
vor und Du kannst mitwählen 
welches auf den Spielplatz soll.

Wir freuen uns auf Dich!
Dein Jugendrat Seukendorf!

NEU NEU NEU! Der 
Entdeckerpass!

Neben den normalen Bauta-
gen gibt es ab März auch wieder 
unsere Entdeckertage. Mit einer 
kleinen Besonderheit: dem Ent-
deckerpass! Deinen Entdecker-
pass kannst Du ab dem 08.03. 
auf unserer Homepage www.ju-
gendarbeit.seukendorf.de unter 
dem Reiter Aktivspielplatz fin-
den und herunterladen. Hier fin-
dest Du auch alle Termine der 
nächsten Entdeckertage.

Für jeden mitgemachten Ent-

deckertag erhältst Du einen 
Stempel. Wenn Dein Entdecker-
pass voll ist,erwartet Dich eine 
besondere Überraschung!

THEATERGRUPPE  
(Mehrgenerationenprojekt 
ab 8 Jahren)

Am 16.03. laden wir herzlich 
ein zum 1. Treffen der neu-
en Theatergruppe Seukendorf 
im Gemeindehaus Seukendorf. 
Immer mittwochs von 17:00 – 
19:00Uhr können hier alle Thea-
terbegeisterten ab 8 Jahren zu-
sammen ein Stück proben, das 
wir am Ende natürlich auch auf-
führen wollen. 

SORGEN/ÄNGSTE/
PROBLEME?

Du hast aktuell Sorgen, Prü-
fungsangst/-stress oder Ärger 
zu Hause? Die aktuelle Situa-
tion in der Ukraine macht dir 
Angst? Du willst Dich einfach 
nur auskotzen? Dann komm zu 
den Öffnungszeiten im Jugend-
treff vorbei, schreibe auf What-
sApp oder Signal oder ruf an un-
ter der 0160/95823001.

Jugendrat
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Unterwegs im Landkreis Fürth mit der Regionalinitiative 

Zu Gast im Hühnerparadies der Familie Federlein

Abseits der Ortsdurchfahrts-
straße von Egersdorf, mitten im 
Grünen befindet sich der land-
wirtschaftliche Betrieb der Fa-
milie Federlein, welcher be-
reits seit sieben Generationen 
von der Familie bewirtschaftet 
wird. Seit der Hofübergabe ist 
Julia Federlein die Chefin und 
hat gemeinsam mit den Eltern 
den Milchbetrieb auf Hüh-
nerhaltung umgestellt. Gleich 
nachdem der nach Bio-Richt-
linien umgebaute Hühnerhof 
fertig gestellt war zogen 3000 
Hühner ein, die auf zwei Sei-
ten autonom ins Freie gelangen. 
Überwiegend bedienen sich 
die munteren Hühner im Inne-
ren mit Futter und nutzen den 
großzügigen Außenbereich nur 
wenn es ihnen nicht zu nass und 
nicht zu heiß ist. Sie produzieren 
circa 2.800 Eier täglich. Zum 

Schutz der Hühnerschar haben 
die Federleins Weidenbüsche 
angepflanzt, welche Schatten 
spenden sollen und die Hühner 
vor ihrem Feind, dem Habicht 
Schutz bieten. Bis es soweit ist 
passen die beiden Esel Jaqueli-
ne und Paul auf die Hühnerschar 
auf. Des Weiteren ist der Zaun 
30 cm tief in die Erde eingebaut 
und verhindert so, dass Füchse 
eindringen können. 

Rückblickend auf das ers-
te Jahr resümiert Julia Feder-
lein, sei die Vermarktung der 
schwierigste Teil der Betriebs-
führung gewesen. Es ist nicht 
so einfach, regionale Kunden 
zur Federleinsfarm zu locken, 
wo doch die Supermärkte einfa-
cher erreichbar sind. Mittlerwei-
le sind die Produkte (Eier, Eierli-
kör, selbstgemachte Eiernudeln 
und Hühnersuppe im Glas) an 

Automaten zu jeder Tages und 
Nachtzeit erhältlich. Eiersaison 
ist insbesondere Weihnachten 
und Ostern. Trotzdem gibt es 
das ganze Jahr über viel zu tun, 
denn neben der Hühnerhaltung 
bauen die Federleins Dinkel, 
Weizen, Raps und Mais an. Auf 
größeren Wiesen wird Heu für 
die Pferde produziert. Geplant 
sind Kinder-Erlebnistage, Füh-
rungen und Workshops, um die 
regionale Landwirtschaft erleb-
bar zu machen. 

Kontakt: 
www.federleinsfarm.de

Gutes aus dem Fürther 
Land-Automaten in Cadolzburg/
Egersdorf:

Federleins Farm GbR, Hof-
laden mit Verkaufsautomaten, 
Dorfstraße 13

Eier, Rohmilch, Kartoffeln, 
Käse und vieles mehr

Weitere Verkaufsautomaten 
Ferderleins Farm in:

Cadolzburg, an der Shell-Tank-
stelle, Nürnberger Str. 41

Tuchenbach, Hauptstraße 1a
Zirndorf, Hauptstraße 14
Fürth Hardhöhe, am Sparkas-

sen Gebäude, Soldnerstraße 47
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Mitgemacht?   
Der Nationalsozialismus im Landkreis Fürth

CADOLZBURG - Sechs Orte 
im Landkreis zeigen von Febru-
ar bis Dezember in acht Aus-
stellungen einen Teil unserer 
Heimatgeschichte, welche die 
Geschehnisse aus der NS-Zeit 
beleuchten. Nicht nur die Ver-
folgung und Vertreibung der jü-
dischen Mitbürger stehen im Fo-
kus, auch wie bereits Kinder mit 
Spielzeug und Lesestoff ideo-
logisch beeinflusst wurden und 
der schulische Alltag die Denk-
weise manipulierte. Eine wei-
tere Ausstellung durchleuchtet 
die Briefe des Gonnersdorfer 
Knechts „Heiner“, nach dem das 
gleichnamige Musical im Vor-
hof der Burg in den Sommer-
monaten aufgeführt wird. Sogar 
auf dem Hainberg sind Spuren 
der NS-Zeit zu finden, der als 
Truppenübungsplatz diente. 
U.a. werden Zwangsarbeit und 
NS-Symbolik angesprochen und 
an Orte jüdischen Lebens erin-
nert. Das Historische Museum 
Cadolzburg zeigt ab 2. März 
gleich zwei Ausstellungen:  

Die Wanderausstellung  
„1948 – Wie der Staat Israel 
entstand“

 An 32 Schautafeln wird im 1. 
OG des Püttrichhauses die Ge-
schichte des Staates Israels von 
der Antike bis heute dargestellt 
und die Pionierarbeit der Über-
lebenden aus den KZ-Lagern, 
die in den neuen Staat Israel aus-
wanderten dokumentiert.  Wer 
sich Zeit nimmt und die Infota-
feln genau liest, wird sprachlos 
Parallelen zu den aktuellen Er-
eignissen in der Ukraine ziehen 
und folgern, dass die Gescheh-
nisse dort nach dem gleichen 

Muster geplant wurden. Gleich 
die erste Schautafel der Ausstel-
lung verblüfft mit einem State-
ment über Demokratie:  

Diktatoren können demokra-
tisch gewählt werden – Dumm-
köpfe auch, weil sie intensiver, 
schneller, erfolgreicher für sich 
werben, geschickter lügen und 
mehr Mittel zur Propaganda 
einsetzen und wissen, wie man 
Medien manipuliert und falsche 
Nachrichten verbreitet.  

Mitgemacht? 
Insbesondere der Pleikershof 

bei Steinbach steht im Fokus 
der Ausstellung, der von 1936 
bis zum Ende des 2. Weltkrieges 
im Besitz des NSDAP Gaulei-
ters und Propagandisten Julius 
Streicher war. Der Hof wurde 
von Streicher vom Erlös seiner 
rassistischen Hetzblätter „Der 
Stürmer“ und dem „Fränki-
schen Tagblatt“ gekauft. Er 

wollte dort ein Mustergut, mit 
viel Fachwerk, Schleppgauben 
und Satteldächern nebst Siloan-
lagen aufbauen, konnte jedoch 
wegen des Krieges die Gebäu-
de nicht gänzlich fertigstellen. 
Seine Verachtung gegenüber Ju-
den zeigte er nicht nur verbal. So 
nutzte er als Türschwelle einen 
jüdischen Grabstein, was in der 
Ausstellung Fotos demonstrie-
ren. Offensichtlich waren seine 
antisemitischen Artikel selbst 
den Leuten der NSDAP zu viel, 
weshalb er von 1940 bis 1945 
Hausarrest hatte und den Plei-
kershof nicht verlassen durfte.     

Von Dezember 1945 bis 1948 
waren dort ausschließlich junge 
jüdische Überlebende aus den 
KZs untergebracht, zeitweise 
bis zu 150 Personen.  Auf dem 
Pleikershof wurden sie in Land-
wirtschaft und Selbstverteidi-
gung ausgebildet, um in bäuer-
lichen Kollektiven den Aufbau 

ihres eigenen Staates Palestina  
vorzubereiten. Fortan nannte 
sich der Pleikershof Kibbuz Nili. 
Nach 1948 wurde der Pleikers-
hof von weiteren Kriegsflücht-
lingen bewohnt. Später wurde 
der Hof als Saatzuchtbetrieb ge-
führt und Ende der 1950er Jah-
re geteilt und an zwei Familien 
verkauft, die das Gelände land-
wirtschaftlich nutzen und noch 
heute darin wohnen. 

Die Ausstellung „Das Kib-
buz auf dem Pleikershof wur-
den vom Heimatverein Cadolz-
burg e.V. erstellt. Mitgearbeitet 
haben Brunhild Holst, Inga 
Klingner und Benedikt Mül-
ler und Kulturamtsleiter Mat-
thias Lange. Das Fotomaterial 
stammt zum Teil vom United 
States Holocaused Memorial 
Museum Washington.

 S.H.

Von li.: Fritz Stiegler, Matthias Lange, Brunhild Holst, Benedikt Müller, Landrat Matthias Dießl, Inga Klingner
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Poetry-Slam in 
Seukendorf 

Lange geplant und dann doch 
noch einmal verschoben: jetzt 
lädt die SPD Seukendorf/Hilt-
mannsdorf endlich wieder zu 
einem Poetry-Slam ein. Seit 
2014 lockt die Veranstaltung 
immer wieder Publikum an, 
zumal wenn sie vom „Altmeis-
ter“ _Michl Jakob moderiert 
wird. Er wird auch am 18. März 
2022 wieder auf der Bühne ste-
hen und mit Wortwitz und ge-
wagtem Outfit durch den Wett-
streit der Dichterfürstinnen und 
-fürsten führen. 

Neu ist der Veranstaltungs-
ort: endlich können wir den 

Slam im Katharinensaal des 
Gemeindehauses Seukendorf 
(Langenzenner Str. 4) durch-
führen. Beginn der Veranstal-
tung ist 20.00 Uhr; Karten gibt 
es an der Abendkasse ab 19.15 
Uhr zum Preis von 8,- € (erm. 
6,- €). Da derzeit nur 75% Aus-
lastung gestattet sind, stehen nur 
80 Karten zur Verfügung. Wir 
bitten darum, die dann aktuell 
gültigen Hygienevorschriften zu 
beachten. Und für alle, die mit 
dem KFZ nach Seukendorf an-
reisen möchten: Parkplätze ste-
hen auf dem Parkplatz an der 
alten B8 zur Verfügung (3 Mi-
nuten Fußweg).
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Immobilien? 
Alles aus 
einer Hand:
 kaufen
 verkaufen
 finanzieren
 modernisieren
 absichern

Stefanie Kallinger, Gerda Köhler
und Silke Ströbel, Ihre Beraterinnen für 
Immobilienfi nanzierung in Cadolzburg,
Langenzenn und Wilhermsdorf

Gleich Termin 

vereinbaren: 

(09 11) 78 78 – 0.
sparkasse-fuerth.de

Anzeige Lokalanz. Lgzn. Kallinger Köhler Ströbel_90x130_22102021.indd   1 11.10.2021   13:01:32
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Immobilienfinanzierung: Warum sich der Blick auf die 
Zinsen jetzt besonders lohnt

Bauherren und Immobilien-
käufer profitieren zurzeit von 
historisch niedrigen Zinsen. 
Während für Wohnbaukredite 
mit fünf- bis zehnjähriger Zins-
bindung vor zehn Jahren noch 
rund vier Prozent Effektivzins 
zu bezahlen waren, ist es heute 
etwa ein Viertel davon. Das zei-
gen Zahlen der Deutschen Bun-
desbank. Wie lange die Kondi-
tionen so günstig bleiben, kann 
niemand voraussagen. Daher ist 
gut beraten, wer sich das Ni-
veau von heute für die Zukunft 
sichert.

Tatsächlich sind die Zinsen bei 
Baufinanzierungen in den ver-
gangenen Monaten bereits leicht 
gestiegen. Zudem ist die Inflati-
on ist im Euroraum so hoch wie 
seit langem nicht mehr, weshalb 

der Druck auf die Europäische 
Zentralbank zunimmt, ihre Poli-
tik extrem niedriger Zinsen zu 
überdenken. „Vor diesem Hin-
tergrund ist es bei einer lang-
fristigen Immobilienfinanzie-
rung besonders ratsam, sich 
vor steigenden Zinsen zu schüt-
zen“, sagt LBS-Experte Joachim 
Klein.

Wer ein Haus oder eine Woh-
nung finanziert, muss zurzeit 
für sein Darlehen weit weni-
ger Zinsen bezahlen als früher. 
Dies erleichtert den Eigentums-
erwerb enorm und wiegt vieler-
orts sogar die wachsenden Im-
mobilienpreise auf oder mildert 
diese zumindest ab. Um für ei-
nen Zinsanstieg in der Zukunft 
gewappnet zu sein, empfiehlt 
es sich, das heutige, historisch 

niedrige Zinsniveau über die 
komplette Laufzeit des Kredits 
bis zur letzten Rate zu sichern. 
Das funktioniert beispielswei-
se, indem der Immobilienkre-
dit mit einem Bausparvertrag 
kombiniert wird. So ist die mo-
natliche Belastung auch über 25 
oder 30 Jahre hinweg sicher kal-
kulierbar und steigende Markt-
zinsen spielen keine Rolle. Dass 
solche Bauspar-Kombikredite 
eine attraktive Alternative bei-
spielsweise zu Volltilgerdarle-
hen sind, hat auch die Zeitschrift 
„Finanztest“ gerade wieder be-
stätigt (Ausgabe 11/2021). 

Bausparen bedeutet lang-
fristige Zinssicherung

Schon ein Zinsanstieg um nur 
einen halben Prozentpunkt ver-
teuert Finanzierungen spürbar. 
Ein Beispiel: Bei einer Kredit-
summe von 100.000 Euro und 
einem festen Zinssatz von 1,5 
Prozent benötigt man mit einer 
gleichbleibenden monatlichen 
Rate von 500 Euro gut 19 Jah-
re, um den Kredit vollständig 
zurückzuzahlen. Nach 10 Jah-
ren wurden rund 11.500 Euro 
an Zinsen fällig, nach 19 Jah-
ren über 15.000 Euro. Steigt 
der Zinssatz auf zwei Prozent, 
kostet dieselbe Finanzierung bei 
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Bei Gabler stimmen Angebot, Preis und Service 

Ganz klar Naturstein
SCHWANSTETTEN - Wer 

von Schwand Richtung Allers-
berg fährt, kann die Firma Gab-
ler am Ortsende in der Alting 8 
nicht verfehlen. Seit Jahren er-
wartet die Kunden dort ein 
reichhaltiges Angebot an Natur- 
und Pflastersteinen für den Gar-
ten- und Landschaftsbau. 

 
Bei Naturfreunden ist der 
Name Gabler schon lange be-
kannt 

Das Familienunternehmen lie-
fert bereits rund 20 Jahre lang 
Natursteine in hervorragender 
Qualität. Auf dem Standort in 
Schwand haben Peter Gabler 
und sein derzeit fünfzehnköpfi-
ges Team ihr Angebot jetzt vor 
allem für Privatkunden aus-
geweitet. Diese profitieren damit 

nicht nur von der großen Aus-
wahl verschiedenster Natur-, 
Pflaster- und Springbrunnen-
steine sowie Gartenweg- und 
Terrassenplatten und dekorativer 
Zierkiessorten, sondern können 
außerdem auf eine professio-
nelle Beratung zählen. Als wei-
teren Pluspunkt bietet die Firma 
Gabler einen Lieferservice des 
bestellten Materials mit eigenen 
LKWs an. 

Für Interessenten hat die Firma 
Gabler montags bis freitags 
durchgehend von 7.00 bis 18.00 
Uhr (von April bis November) 
sowie samstags von 9.00 bis 
14.00 Uhr geöffnet. 

Weitere Informationen gibt es 
unter Telefonnummer  09170 / 
2250 oder per Fax 09170 / 2246, 
www.gartensteine.de 

Gabler GmbH
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gleicher Monatsrate insgesamt 
fast 22.000 Euro – also nahe-
zu 7.000 Euro mehr. Außerdem 
dauert es etwa ein Jahr länger, 
schuldenfrei zu werden. Die-
ser Effekt trifft Baufinanzierer 
dann, wenn die Zinsbindung ih-
res Darlehens ausläuft und sie 
– zu einem höheren Zinssatz 
– eine Anschlussfinanzierung 
benötigen. 

Modernisierung langfristig 
planen

Von einer Kombinationsfi-
nanzierung profitieren auch 
alle, die ihre Bestandsimmo-
bilie auf Vordermann bringen 
möchten. Für eine umfängliche 
Modernisierung, wie sie Exper-
ten empfehlen, sind Investitio-
nen von 50.000 Euro oder mehr 
nicht ungewöhnlich. Auch hier-
für kann man das derzeit nied-

rige Zinsniveau nutzen und mit 
einem Bausparvertrag günstig 
finanzieren. Eine energetische 
Sanierung hilft nicht nur der 
Umwelt: Sie trägt auch dazu 
bei, Heizkosten zu sparen, er-
höht die Wohnqualität und dient 
dem Werterhalt der Immobilie. 
Gerade angesichts der enorm ge-
stiegenen Kosten für Öl und Gas 
lohnt es sich, mit verbesserter 
Wärmedämmung, einer moder-
nen Heizung oder auch einer So-
larthermie-Anlage Energie und 
Geld zu sparen.

Ein Extratipp
Neue Immobilienfinanzierun-

gen über eine möglichst lange 
Laufzeit abschließen, beispiels-
weise für 15 Jahre.

Auslaufende Zinsvereinbarun-
gen rechtzeitig verlängern zur 

Absicherung gegen Zinsände-
rungsrisiken. – hier spricht man 
von einem sogenannten For-
ward-Darlehen, mit dem man 
sich den Kreditzins sichern 
kann. Diese Darlehensform kann 
bis zu drei Jahre vor Auslaufen 
der aktuellen Zinsbindung ab-
geschlossen werden und kommt 
dann als Anschlussfinanzierung 
zum Tragen. Dem vereinbarten 

günstigen Zinssatz wird sodann 
ein Aufschlag zugeschlagen, wo-
mit die Zinsgarantie abgesichert 
wird. Alle weiteren Informatio-
nen hält die jeweilige Hausbank 
bereit. Wer auslaufende Zinsver-
einbarungen hat, sollte daher un-
bedingt den Kontakt mit seinem 
Finanzierungsspezialisten auf-
suchen, um sich langfristig viel 
Geld zu sparen.

Jetzt bis zu 45 % staatl. Förderung nutzen!

porlein-23-10-2020.qxp_Layout 1  25.02.22  09:42  Seite 1



Der Lokalanzeiger | Ammerndorf · Cadolzburg · Großhabersdorf · Langenzenn · Seukendorf 11.03.2022

20

Anz_Speer_11-03-22.qxp_Layout 1  02.03.22  11:29  Seite 1

mit Handwerkern und Firmen aus der Region und Umg.
Bauen und Renovieren

Historischer Charme mit modernem Dämmputz

Bauernhaus von 1894 erfüllt energetische Standards
(pr-jaeger) Bei der Sanierung 

eines Bauernhauses von 1894 
kam ein mineralischer Isolier- 
und Entfeuchtungsputz auf Na-
turkalkbasis zum Einsatz. 

Das Haus war zwar be-
wohnbar, jedoch marode und 
technisch auf dem Stand der 
50er-Jahre. Der Charakter des 
Gebäudes sollte bewahrt wer-
den. Der untere Teil ist mit 
Bruchsteinen errichtet, der obe-

re Teil bestand ursprünglich aus 
Holz und war später bei einem 
Ausbau durch ein Mischmauer-
werk aus Ziegel und Kalkstein 
ersetzt worden.

Der mineralische Isolier- 
und Entfeuchtungsputz Haga 
Biotherm wurde außen in ei-
ner Stärke von acht Zentime-
tern aufgebracht. Innen ergab 
sich aufgrund der Wärmebe-
rechnungen eine Schicht von 
vier Zentimetern. Das System 
aus Haga Netz-Glasseidenge-
webe, Bio-Einbettmörtel und 
dem abschließenden zweimali-
gen Anstrich mit Kalkfarbe ge-
währleistet eine atmungsaktive, 
unbrennbare Dämmung. Beim 
Sockel wurden bewitterte Stel-
len wie auch Abschnitte mit Erd-
kontakt mit Haga Sockelputz 
und Dichtschlämme versehen.

Um zusätzlichen Wohnraum zu gewinnen, entschied sich die Bauherrenfamilie für einen Kubus-Anbau von 60 Quadratme-
tern. (Bild: Haga)

Maxstraße 31 / Fürth 
Tel. 0911 /  77 20 41 

www.wolf-am-bahnhof.de

Flaschnerei 
• Blechdächer 
• Erkerverkleidung 
• Dachrinnen 

Bäder 
Heizung 

• Brennwert 
• Solar 
• Kesseltausch 

Kundendienst 
Hausgeräte 
Haushaltswaren

Wolfam Bahnhof-farbig-23-10-2020.qxp_
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Fürther Wohlfahrtsverband ruft zu Spenden für die 
Ukraine auf 

Caritas: Geflüchteten Men-
schen unbürokratisch helfen 

Die Fürther Caritas verur-
teilt den „Angriffskrieg Pu-
tins auf ein freies Land und 
die von ihm zu verantworten-
de humanitäre Katastrophe“ in 
der Ukraine. Zugleich bereitet 
sich der katholische Wohlfahrts-
verband auf die Unterstützung 
von geflüchteten Menschen aus 
der Ukraine vor, für die auch 
in Stadt und Landkreis Fürth 
Aufnahmekapazitäten geschaf-
fen werden müssten. 

M i c h a e l  B i s c h o f f , 
geschäftsführender Vorstand 
des Caritasverbandes für 
die Stadt und den Landkreis 

Fürth e.V., rief deshalb Poli-
tik und Behörden auf, „ange-
sichts des zu erwartenden Zu-
stroms geflüchteter Menschen 
einheitliche Regelungen und 
unbürokratische Hilfen vorzu-
sehen, die vor Ort pragmatisch 
gut umzusetzen sind.“ 

Einheitlicher Schutzstatus 
für Geflüchtete aus der Uk-
raine nötig 

Bei der Fürther Caritas geht 
man davon aus, dass vor allem 
Frauen und Kinder nach Mit-
telfranken kommen, die bereits 
Verwandte oder Freunde hier ha-
ben. Die Caritas begrüßt des-
halb die Planungen von Bundes-

innenministerin Nancy Faeser, 
wonach Geflüchtete aus der 
Ukraine kein Asylverfahren 
durchlaufen, sondern in allen 
EU-Staaten einheitlich einen 
vorübergehenden Schutz für 
bis zu drei Jahre erhalten. 

Michael Bischoff: „Es ent-
lastet alle Beteiligen, wenn die 
Ausländerbehörden bei gege-
benen Voraussetzungen uk-
rainischen Staatsangehörigen 
einen Aufenthaltstitel ohne Vi-
sumsverfahren erteilen oder für 
vorübergehenden Aufenthalt vi-
sumsfreie Aufenthalte für ukra-
inische Staatsangehörige nach 
Ablauf der üblichen drei Mo-
nate für weitere drei Monate 
unbürokratisch zu verlängern.“ 

Caritas International ruft zu 
Spenden auf – Hilfe vor Ort 
findet bereits jetzt statt 

Während sich die Beratungs-
stellen der Fürther Caritas 
und die beiden Second-Hand-
Kleiderläden auf Hilfe für 

geflüchtete Familien aus der 
Ukraine vorbereiten, ruft Cari-
tas International zu Spenden für 
diejenigen Menschen auf, die in 
ihrer zerstörten Heimat bleiben 
müssen und dort unter schwie-
rigsten Bedingungen ausharren. 

In der Ukraine hilft die Cari-
tas bereits jetzt Tausenden von 
Binnenflüchtlingen, die Rich-
tung Westen fliehen und ver-
zweifelt nach einer sicheren 
Unterkunft suchen. In den So-
zialzentren der Caritas erhal-
ten die Menschen eine war-
me Suppe, Decken und einen 
geschützten Platz zum Schlafen, 
Essen und Waschen. Außerdem 
hat die Caritas Telefon-Hotlines 
eingerichtet und bietet psycho-
logische Unterstützung trauma-
tisierter Menschen an. 

Spenden kann man online 
auf www.caritas-international.
de oder über das Spendenkonto 
von Caritas international unter 
IBAN: DE88 6602 0500 0202 
0202 02. 

Ev. Kirchengemeinde Ammerndorf, Pfarrerin Irene Friedrich
Pfarramt: Rothenburger Str. 41, 90614 Ammerndorf, Tel. 09127/97 60, 
E-Mail: Pfarramt.Ammerndorf@elkb.de
Büroöffnungszeiten: Mittwoch, 8.00 bis 14.00 Uhr
Öffnungszeiten Bücherei: Di.+Do. 16.00 – 18.00 Uhr, So. 10.30 – 11.30 Uhr
Ev. Kirchengemeinde Cadolzburg, 1. Pfarrstelle Johanna Robledo
Pfarramt: Greimersdorfer Str. 15, 90556 Cadolzburg, Tel. 09103/8218
Pfarrer Thomas Miertschischk, Burghof 5, 90556 Cadolzburg,
Tel. 0 91 03/8270
Diakon Andreas Dünisch, Greimersdorfer Str. 15, 90556 Cadolzburg,
Tel. 09103 7772, Mobil: 0160 1793419, E-Mail: andreas.duenisch@elkb.de
Kath. Kirchengemeinde St. OTTO, Pfarrer Andre Hermany, Pleikers hofer 
Str. 12, 90556 Cadolzburg, Tel. 09103/797359
Öffnungszeiten Bücherei: jeweils nach den Sonntagsgottesdiensten
Landeskirchliche Gemeinschaft, Prediger I. Bender, Tel. 09103/8366
Puchtastr. 27, 90556 Cadolzburg

Ev. Kirchengemeinde Großhabersdorf
Pfarrer Dr. Martin Schott, Pfarramt: Am Kirchberg 1, 90613 Großhabers-
dorf, Tel. 09105/242
Evang.-luth. Kirchengemeinde St. Katharina, Seukendorf, 
Pfarrer Lukas Borchardt, Pfarrerin Natascha Kreß, Pfarramt: Pfarrgasse 1, 
90556 Seukendorf, Tel. 0911/ 75 17 20, Fax 0911 / 75 68 921, E-Mail: 
pfarramt.seukendorf@elkb.de
Büroöffnungszeiten: Mo. 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr und Do. 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Posaunenchor am Mittwoch, 20.00 Uhr, Frau Christine Schwarz
Mu-Ki-Gruppe:  Teddybären Do., 9.30-11.00 Uhr, Räume Mittagsbetreuung, 
Ltg. Ch. Tiefel
Ev. Kirchengemeinde Langenzenn
Pfarramt: Prinzregentenplatz 2, 90579 Langenzenn , Tel. 09101/20 25
Kath. Pfarrgemeinde St. Marien Langenzenn,
Pfarramt: Breslauer Str. 2, 90579 Langenzenn, Tel. 09101/99 03 38

Unsere Kirchengemeinden
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Kleinanzeigen können Sie 
bequem im Internet unter 
www.die-lokalanzeiger.de 

aufgeben 
oder tel. unter

 Tel. 09102/2825, 
per Fax 09102/993374.

Suchen sympathische Haushaltsfee in 
Egersdorf / Cadolzburg zwischen 3-5 Stun-
den am VM für Privathaushalt. Gerne am 
Vormittag oder nach Absprache am NM. 
Tel. 015231786970.
Bin sehr zuverlässig, flexibel und suche 
einen 450,-€-Job. Auch Führungsarbei-
ten erledige ich gewissenhaft. Bei Interesse 
09103/712131.

Stellen

Friseur/innen (m/w/d)  
in Voll- oder Teilzeit 

gesucht. 
Ulrike Kriegbaum-Neubauer  

Tel. 09101/902380 
info@hairlounge-langenzenn.de

Hair Lounge

Kriegbaum-Stelle-25-2-2022.qxp_Layout 

Anz_Stadt_Zdf_Reinigungskraft.qxp_Layout 1  02.03.22  11:11  Seite 1

Anz_Stadt_Zdf_Wasseraufsicht.qxp_Layout 1  02.03.22  11:09  Seite 1

Forstmeier-raum-zeit.qxp_Layout 1  26.05.2



Der Lokalanzeiger | Ammerndorf · Cadolzburg · Großhabersdorf · Langenzenn · Seukendorf 11.03.2022

23

Marktplatz
Suche Gebrauchtmotorräder, Unfall oder 
auch Totalschaden, 125er, oder Roller, zahle 
bar b. Abholung, alles anbieten auch ohne 
Tüv. 0911/7876939, 0172/6019085.
BAUMFÄLLARBEITEN, auch an proble-
matischen Stellen, Fällen-Entasten-Abtrans-
port, Fa. R. Vlach, Mobil 0171/ 5311924.
Energie der Edelsteine mehr als nur Ate-
lier, Kurse, Verkauf. Vor allem Gespräche/
Coaching (Reflexion, Entscheidungsfindung, 
Entwicklung, Herausforderungen) 09103-
443370, www.energie-der-edelsteine.de

Übersetzungen Spanisch, Italienisch 
schnell und zuverlässig. Tel. 0911/869974, 
Fax 0911/4469338.
Qual. Nachhilfe in Mathe, Physik, 
Englisch, RW von erf. Lehrer. Tel. 09 
11/9649365, Mobil 0173/6443805.
Vorbereitung auf die Nachprüfung in 
Mathematik, Rechnungswesen und Englisch. 
Beste Erfolge und Referenzen können nach-
gewiesen werden. Während des Schuljahres 
erteile ich in den o.g. Fächern Unterricht. 
Tel. 0911/869974. Fax 0911/4469338.

Fachgerechte Gartenpflege sowie Hand-
werksarbeiten rund ums Haus. Franks 
X-service, Tel. 01577/3056 443.
Aus Alt mach Geld. Porzellan, Bestecke, 
Kristall, Pelze, Abendgarderobe, Handta-
schen, Schallplatten, Zinn, Näh-, Schreib-, 
Fotoapparate, Hummelfiguren, alte Bibeln, 
Bücher, Teppiche, Bilder uvm. Zahle Höchst-
preise. Tel. 015207761939.
Petras Nagelstübchen, Schulstr. 3a, in 
Cadolzburg, Shellac und Gelmodellage 
und neu ab sofort Fußpflege. Tel.: 0176/ 
31223314.

für Ammerndorf, Cadolzburg, 
Großhabersdorf, Langenzenn 

und Seukendorf
mit den amtlichen Bekanntmachungen des 
Marktes Ammerndorf und der Gemeinde 

Seukendorf
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Seit über 14 Jahren beraten wir in unserem familiengeführten Küchenstudio unsere 
 Kunden kreativ, individuell und mit Leidenschaft bei der Auswahl und Planung ihrer  
Kücheneinrichtung. Wir wissen, dass nicht nur zufriedene Kunden, sondern auch 

 kompetente Mitarbeiter und ein kollegiales Team unseren Erfolg maßgeblich prägen. 
Um diesen Erfolg weiter auszubauen, suchen wir DICH! 

 

Küchenmonteur/in (m/w/d) 
 
Deine Aufgaben sind: 
Verladen und transportieren unserer hochwertigen Küchen (Häcker, Rotpunkt Küchen, Nolte 
und nobilia) mit unseren Firmenfahrzeugen zum Kunden. Du montierst diese nach den 
vorliegenden Plänen vor Ort und erstellst fachgerecht die Wasser- und Elektroanschlüsse.  
Gehst mit dem Kunden das Abnahmeprotokoll durch. Besprichst mit dem Kunden Lösungen 
und setzt diese um. 
 
Wir erwarten von dir: 

- eine abgeschlossene Ausbildung als Schreiner (m/w/d), Tischler (m/w/d) 
- mindestens 4 Jahre einschlägige Praxiserfahrung im Bereich Küchenmontage 
- Kundenfreundlichkeit, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit 
- Engagement, Motivation und Qualitätsbewusstsein 
- körperliche Belastbarkeit 
- handwerkliche Fähigkeiten 
- gü̈ltiger Führerschein Klasse B 

 
Wir bieten dir: 

- Festanstellung Vollzeit 40 Std./Woche (ab sofort, unbefristet) 
- eine überdurchschnittliche Bezahlung 
- einen sicheren Arbeitsplatz 
- ein engagiertes und eingespieltes Team 
- eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe 
- Fort- und Weiterbildungen 
- Auslieferungsfahrzeuge alle mit Ladebordwand 
- hochwertige Arbeitskleidung 
- Personalrabatt 
- Mitarbeiterparkplatz 

 
Neugierig geworden? 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige, vollständige Bewerbung.  
Sende diese an: info@hipp-kuechenstudio.de 

 
Hipp KüchenIdeen - Im Pinderpark 7 a - 90513 Zirndorf - www.hipp-kuechenideen.de
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Für unsere Filialen 
Cadolzburg, Burgfarrnbach,  

Dietenhofen suchen wir  

Fleischereifachverkäufer/in 
(m/w/d) 

Für Leonrod suchen wir  
Metzger/in und  

Produktionshelfer/in 
(m/w/d) 

in Voll- oder Teilzeit 
Metzgerei  Weinländer 

Tel. 09824/254 
info@weinlaender.de 
www.weinlaender.de 

Weinlaender_Stelle_11-2-2022.qxp_Layo
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Bildende Künstler – Opfer der Pandemie
Die Fürther Künstlerin Rike 

Schiffert-Lang malt nicht nur 
Bilder, sondern ist gelern-
te Goldschmiedin und hat im 
Stadtteil Stadeln ihr Atelier, 
in welchem sie insbesondere 
Schmuckobjekte aus emaillier-
ten und bemalten Kupferplatten 
kreiert. Sie gehört zu den weni-
gen dieser Zunft, die noch alte 
Emaille- Techniken beherrscht 
und diese an junge Kollegen 
weitergibt. 

Durch Zufall erfuhr sie, dass 
es erschreckend viele ältere 
Künstler-Kollegen gibt, die we-
gen der Corona-Pandemie na-
hezu keine Einnahmen haben 
und ohne Hilfe am Existenzli-
mit leben. Es handelt sich um 
Künstler, die noch nie Unter-
stützung vom Staat bekamen 
und sich mit dem Verkauf ihrer 

Kunstobjekte über Wasser hiel-
ten. Da sie niemals Sozialhilfe 
beantragen oder Almosen an-
nehmen würden, ist guter Rat 

teuer. Rike Schiffert-Lang woll-
te dem Elend nicht zusehen und 
sorgte tatkräftig auf sehr kol-
legiale und menschenwürdige 
Art für Hilfe. Sie hatte die Idee, 
dass die betroffenen Kollegen 
ihre eigenen künstlerischen Ent-
würfe auf von ihr vorbereitete 
Emailplatten auftragen, die sie 
zu Schmuckstücken verarbeitet. 
Für Material und Aufwendun-
gen werden keine Gebühren an-
gerechnet, sodass der gesamte 
Erlös aus dem Verkauf an die 
betreffenden Künstler-Kollegen 
geht. Erworben werden kann 

der Schmuck sowohl online, 
als auch im Stadelner Atelier. 

Künstler helfen Künstler
Renommierte Künstlerkolle-

gen fanden die Idee gut und bo-
ten Hilfe an. Sie gestalteten in 
der gleichen Technik Schmuck-
objekte, die es ebenfalls im 
Atelier der Künstlerin zu kau-
fen gibt und verzichten auf den 
Verkaufserlös. 

Kontakt: Rike Schiffert-Lang, 
An der Waldlust 7, 90765 Fürth, 
www.kuenstlerimschmuck.de 

 S.H. 
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